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 Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 
 

neu 

 § 1 Gesetzesziele  
 (1) Mit diesem Gesetz wird in Erfüllung des Verfas-

sungsauftrags nach Artikel 3 Absatz 2 des Grund-
gesetzes (GG) die tatsächliche Durchsetzung der 

Die Gesetzesziele wurden neu aufge-
nommen. Es gibt keine Entsprechung im 
bisherigen LGG. Die Formulierung von 
Gesetzeszielen ermöglicht ein besseres 



Gleichberechtigung von Frauen und Männern in 
dem in § 3 genannten Geltungsbereich gefördert. 
 

Verständnis der nachfolgenden Rege-
lungen. Die Gesetzesziele sind wesent-
lich für die juristische Auslegung des Ge-
setzes in Zweifelsfällen. 
 

 (2) Die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern erfolgt mit dem 
Ziel ihrer Gleichstellung und der Beseitigung beste-
hender sowie der Verhinderung künftiger Diskrimi-
nierungen wegen des Geschlechts und des Famili-
enstandes. Dadurch sollen auch bestehende Nach-
teile für Frauen abgebaut oder ausgeglichen wer-
den, unter Wahrung des Vorrangs von Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung nach Artikel 33 Ab-
satz 2 GG. Zu diesem Zweck werden Frauen nach 
Maßgabe dieses Gesetzes gezielt gefördert, insbe-
sondere, um Zugangs- und Aufstiegschancen für 
Frauen zu verbessern sowie eine deutliche Erhö-
hung des Anteils der Frauen in Bereichen, in denen 
sie unterrepräsentiert sind, zu erreichen. 

Zu betonen ist die neu verankerte Ver-
pflichtung, Frauen pro-aktiv zu fördern 
und ihre Zugangs- und Aufstiegschan-
cen wirksam zu verbessern.  

 (3) Ziel des Gesetzes ist darüber hinaus die paritäti-
sche Vertretung von Frauen und Männern in Gre-
mien, soweit das Land Berlin Mitglieder für diese 
bestimmen kann. 

Die Expertise und die Meinungen von 
Frauen müssen künftig in allen Bera-
tungs- und Entscheidungsgremien ein-
fließen. Hierfür ist die paritätische Beset-
zung der Gremien eine wesentliche Vo-
raussetzung.  
 

 (4) Ziel des Gesetzes ist es zudem, die Vereinbar-
keit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und 
Männer zu verbessern. 

Die Vereinbarkeit von Sorge- und Er-
werbsarbeit sicherzustellen ist die 
Grundvoraussetzung für eine gerechte 
Gesellschaft, in der die Sorgearbeit ge-
recht verteilt ist und die Erwerbschancen 
von Frauen durch Sorgearbeit nicht 
mehr verringert werden. Eine übergrei-
fende Regelung zur Sorgearbeit ist im 
Land Berlin längst überfällig. Sie ist 
zwingend erforderlich, um den Gender-



Pay-Gap und den Gender-Care-Gap 
systematisch zu überwinden. 

   
§ 1 Geltungsbereich § 1 2 Geltungsbereich  
(1) Dieses Gesetz gilt für die Berliner Verwal-
tung (§ 2 des Allgemeinen Zuständigkeitsge-
setzes), für landesunmittelbare öffentlich-
rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen (§ 28 des Allgemeinen Zuständigkeits-
gesetzes), für die Gerichte des Landes Berlin, 
für den Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
von Berlin, den Rechnungshof von Berlin und 
den Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit. 

Dieses Gesetz gilt für die Berliner Verwaltung (§ 2 
des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes), für lan-
desunmittelbare öffentlich-rechtliche Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen (§ 28 des Allgemeinen 
Zuständigkeitsgesetzes), für die Gerichte des Lan-
des Berlin, für den/die Präsident*inn des Abgeord-
netenhauses von Berlin, den Rechnungshof von 
Berlin, den/die Berliner Beauftragt*en für Daten-
schutz und Informationsfreiheit und den/die Berliner 
Beauftragte*n für Bürger*innen und Polizeiangele-
genheiten. 
 

Beauftragte sind Leiter*innen von Ver-
waltungen, die landesweit agieren. Es 
handelt sich nicht um Ämter, deren Be-
setzung in Hinterzimmern erfolgen darf. 
Selbstverständlich müssen die Positio-
nen der Beauftragten Berlins öffentlich 
ausgeschrieben werden, um den Zu-
gang von Frauen und eine Bestenaus-
lese zu ermöglichen.  
 

(2) Dieses Gesetz gilt für Beamtinnen und Be-
amte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Richterinnen und Richter sowie zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigte. 

(2) Dieses Gesetz gilt für Beamtinnen und Beamte, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Richterinnen 
und Richter, zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte 
und die jeweilige Leitung der Einrichtung. 

 

   
§ 1a Geltung bei Beteiligungen des Landes § 1a 3 Geltung bei Beteiligungen des Landes Redaktionelle Änderung 
(1) Soweit das Land Berlin unmittelbar oder 
mittelbar Mehrheitsbeteiligungen an juristi-
schen Personen des Privatrechts oder Perso-
nengesellschaften hält oder erwirbt, stellt es 
sicher, dass die Regelungen dieses Gesetzes 
auch von diesen entsprechend angewendet 
werden. Das gilt insbesondere für die Erstel-
lung eines Frauenförderplans, für Stellenbe-
setzungsverfahren einschließlich der Beset-
zung von Vorstands- und Geschäftsführungs-
positionen sowie für die Wahl von Frauenver-
treterinnen. 
 

(1) Soweit das Land Berlin unmittelbar oder mittel-
bar Mehrheitsbeteiligungen an juristischen Perso-
nen des Privatrechts oder Personengesellschaften 
hält oder erwirbt, stellt es sicher, dass die Regelun-
gen dieses Gesetzes auch von diesen entspre-
chend angewendet werden. Das gilt insbesondere 
für die Erstellung eines Frauenförderplans, für Stel-
lenbesetzungsverfahren einschließlich der Beset-
zung von Vorstands- und Geschäftsführungspositio-
nen sowie für die Wahl von Frauenvertreterinnen. 

Keine Änderungen 

(2) Einzelheiten sind mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes im Rahmen der jeweiligen Rechts-
grundlage zu regeln. 

(2) Einzelheiten sind mit Inkrafttreten dieses Geset-
zes im Rahmen der jeweiligen Rechtsgrundlage zu 
regeln. 

Keine Änderungen 



 
(3) Soweit das Land Berlin keine Mehrheitsbe-
teiligungen an juristischen Personen des pri-
vaten Rechts oder Personengesellschaften 
unmittelbar oder mittelbar hält oder erwirbt, 
wirkt es darauf hin, dass Maßnahmen entspre-
chend den Regelungen dieses Gesetzes auch 
von den juristischen Personen des privaten 
Rechts und Personengesellschaften ange-
wendet werden. 

(3) Soweit das Land Berlin keine Mehrheitsbeteili-
gungen an juristischen Personen des privaten 
Rechts oder Personengesellschaften unmittelbar o-
der mittelbar hält oder erwirbt, wirkt es darauf hin, 
dass Maßnahmen entsprechend den Regelungen 
dieses Gesetzes auch von den juristischen Perso-
nen des privaten Rechts und Personengesellschaf-
ten angewendet werden. 

Keine Änderungen 

   
§ 1 b Geltung bei Umwandlung, Errichtung 
und Veräußerung von Einrichtungen des 
Landes 

§ 1 b 4 Geltung bei Umwandlung, Errichtung 
und Veräußerung von Einrichtungen des Landes 

Redaktionelle Änderung 

(1) Wandelt das Land Berlin Teile der Berliner 
Verwaltung, eine Körperschaft oder Anstalt 
des öffentlichen Rechts oder eine andere Ein-
richtung, die in den Geltungsbereich von § 1 
Absatz 1 dieses Gesetzes fällt, oder einen Teil 
davon in eine juristische Person des privaten 
Rechts oder eine Personengesellschaft um o-
der errichtet es juristische Personen des priva-
ten Rechts oder Personengesellschaften, so 
ist in den Umwandlungs- oder Errichtungs-
rechtsakten und in den jeweiligen Rechts-
grundlagen festzulegen und sicherzustellen, 
dass die Regelungen dieses Gesetzes auch 
zukünftig Anwendung finden. 
 

(1) Wandelt das Land Berlin Teile der Berliner Ver-
waltung, eine Körperschaft oder Anstalt des öffentli-
chen Rechts oder eine andere Einrichtung, die in 
den Geltungsbereich von § 1 2 Absatz 1 dieses Ge-
setzes fällt, oder einen Teil davon in eine juristische 
Person des privaten Rechts oder eine Personenge-
sellschaft um oder errichtet es juristische Personen 
des privaten Rechts oder Personengesellschaften, 
so ist in den Umwandlungs- oder Errichtungsrechts-
akten und in den jeweiligen Rechtsgrundlagen fest-
zulegen und sicherzustellen, dass die Regelungen 
dieses Gesetzes auch zukünftig Anwendung finden. 

Redaktionelle Änderung 

(2) Erfolgt eine teilweise oder vollständige 
Veräußerung einer juristischen Person oder 
Personengesellschaft, sind Erwerbende zu 
verpflichten, die entsprechende Anwendung 
der Vorschriften dieses Gesetzes zu gewähr-
leisten und eine entsprechende Verpflichtung 
bei etwaigen Weiterveräußerungen auch spä-
teren Erwerbenden aufzuerlegen. 

(2) Erfolgt eine teilweise oder vollständige Veräuße-
rung einer juristischen Person oder Personengesell-
schaft, sind Erwerbende zu verpflichten, die ent-
sprechende Anwendung der Vorschriften dieses 
Gesetzes zu gewährleisten und eine entsprechende 
Verpflichtung bei etwaigen Weiterveräußerungen 
auch späteren Erwerbenden aufzuerlegen. 

Keine Änderung 

   



§ 2 Grundsatz § 2 Grundsatz entfällt 
(1) Frauen und Männer sind gleichzustellen. 
Zur Verwirklichung der Gleichstellung werden 
nach Maßgabe dieses Gesetzes Frauen ge-
fördert und bestehende Benachteiligungen 
von Frauen abgebaut. 

(1) Frauen und Männer sind gleichzustellen. Zur 
Verwirklichung der Gleichstellung werden nach 
Maßgabe dieses Gesetzes Frauen gefördert und 
bestehende Benachteiligungen von Frauen abge-
baut. 
 

 

(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres 
Geschlechts oder ihres Familienstandes nicht 
diskriminiert werden. 

(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres Ge-
schlechts oder ihres Familienstandes nicht diskrimi-
niert werden. 

 

   
 § 5 Begriffsbestimmung Normen müssen verständlich sein und 

gesetzliche Verpflichtungen eindeutig. 
Die Definition von Fachbegriffen ist not-
wendig, um ein gemeinsames Verständ-
nis der Regelungen zu erzeugen. 

 (1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen 
und Beamte, Auszubildende sowie Richterinnen 
und Richter. 
 

neu 

 (2) Familienaufgaben im Sinne dieses Gesetzes be-
stehen, wenn eine beschäftigte Person mindestens 
ein Kind unter 18 Jahren tatsächlich betreut. 
 

neu 

 (3) Pflegeaufgaben im Sinne dieses Gesetzes be-
stehen, wenn eine beschäftigte Person eine nach 
§ 14 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) pflegebedürftige nahe angehörige Person 
nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes (Pfle-
geZG) tatsächlich und nicht erwerbsmäßig häuslich 
pflegt oder betreut. 
 

neu 

 (4) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen der in § 3 
genannten Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen sowie die Gerichte, die Hochschulen und die 
Schulen. 

neu 



 
 (5) Gremien im Sinne des Gesetzes sind solche, die 

auf gesetzlicher Grundlage beruhen, insbesondere 
Beiräte, Kommissionen, Verwaltungs- und Auf-
sichtsräte sowie sonstige Kollegialorgane und ver-
gleichbare Mitwirkungsgremien, unabhängig von ih-
rer Bezeichnung. 
 

neu 

 (6) Beförderung im Sinne dieses Gesetzes ist auch 
die Verleihung eines anderen Amtes mit höherem 
Grundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung, 
die Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem 
Grundgehalt und anderer Amtsbezeichnung unter 
gleichzeitigem Wechsel der Laufbahngruppe, die 
Verleihung eines Richter*innenamtes mit höherem 
Grundgehalt und die Übertragung einer höher zu 
bewertenden Tätigkeit sowie die Gewährung einer 
Amtszulage. 
 

neu 

 (7) Eine Unterrepräsentanz von Frauen im Sinne 
dieses Gesetzes liegt dort vor, wo innerhalb eines 
Geltungsbereichs eines Frauenförderplans in einer 
Entgelt- oder Besoldungsgruppe einer Laufbahn o-
der in den Funktionen mit Vorgesetzten- und Lei-
tungsaufgaben einschließlich der Stellen und Plan-
stellen Vorsitzende/r Richter*innen weniger Frauen 
als Männer beschäftigt sind. 

neu 

   
 Abschnitt 2  

Gleichstellungsmaßnahmen 
 

neu 

§ 3 Gleichstellungsverpflichtung § 3 6 Gleichstellungsverpflichtung und beson-
dere Verantwortung 

 

(1) Die Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 sind 
verpflichtet, aktiv auf die Gleichstellung von 
Männern und Frauen in der Beschäftigung 
und auf die Beseitigung bestehender Unterre-

(1) Die Einrichtungen nach § 1 2 Absatz 1 und § 3 
Absatz 1 sind verpflichtet, aktiv auf die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern  in der Beschäftigung 
und auf die Beseitigung bestehender Unterreprä-

Redaktionelle Änderungen 
 
 
 
 



präsentanzen hinzuwirken. Die Erfüllung die-
ser Verpflichtung ist besondere Aufgabe der 
Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungs-
funktionen. Sie ist in den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen als Leistungskriterium 
festzuschreiben sowie bei der Beurteilung ih-
rer Leistung einzubeziehen. 

sentanzen hinzuwirken. Die Erfüllung dieser Ver-
pflichtung ist besondere Aufgabe der Beschäftigten 
mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen.  
Alle Beschäftigten, insbesondere diejenigen mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, sowie die 
Dienststellenleitungen und die Personalvertretun-
gen, fördern die tatsächliche Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
berücksichtigen Chancengleichheit als durchgängi-
ges Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen der 
Dienststelle. Dies gilt insbesondere bei Personal-
wirtschafts- und Personalentwicklungsmaßnahmen. 
Diese Verpflichtung Sie ist in den jeweiligen vertrag-
lichen Vereinbarungen als Leistungskriterium fest-
zuschreiben, sowie bei der Beurteilung ihrer Leis-
tung einzubeziehen. 
 

 
 
Neu ist die klar formulierte Verpflichtung 
aller Führungskräfte im öffentlichen 
Dienst, bei allen Entscheidungen und 
Maßnahmen die Chancengleichheit als 
Leitprinzip zu beachten. Diese neu for-
mulierte umfassende Gleichstellungsver-
pflichtung ist der Dreh- und Angelpunkt 
für die Schaffung von Chancengleichheit 
im öffentlichen Dienst.  

(2) Frauen sind unterrepräsentiert, wenn in 
Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen, in ei-
ner Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- oder 
Lohngruppe einer Laufbahn bzw. Berufsfach-
richtung in einer Einrichtung nach § 1 Ab-
satz 1 mehr Männer als Frauen beschäftigt 
sind. 

(2) Frauen sind unterrepräsentiert, wenn in Vorge-
setzten- oder Leitungsfunktionen, in einer Besol-
dungs-, Vergütungs-, Entgelt- oder Lohngruppe ei-
ner Laufbahn bzw. Berufsfachrichtung in einer Ein-
richtung nach § 1 2 Absatz 1 mehr Männer als 
Frauen beschäftigt sind. 
 

Redaktionelle Änderung 

(3) Führen personalwirtschaftliche Maßnah-
men zu einem Stellenabbau, so ist sicherzu-
stellen, dass sich der Anteil von Frauen in Be-
reichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, 
nicht verringert. Dies gilt auch für den Fall, 
dass personalwirtschaftliche Maßnahmen eine 
Unterrepräsentanz von Frauen begründen und 
für Vorgesetzten- und Leitungspositionen. 

(3) Führen personalwirtschaftliche Maßnahmen zu 
einem Stellenabbau, so ist sicherzustellen, dass 
sich der Anteil von Frauen in Bereichen, in denen 
sie unterrepräsentiert sind, nicht verringert. Dies gilt 
auch für den Fall, dass personalwirtschaftliche Maß-
nahmen eine Unterrepräsentanz von Frauen be-
gründen und für Vorgesetzten- und Leitungspositio-
nen. 
 

Keine Änderung 

(4) Besteht eine Einrichtung nach § 1 Absatz 1 
aus mehreren Dienststellen im Sinne des Per-
sonalvertretungsgesetzes, so gelten die Ab-
sätze 1 bis 3 in diesen entsprechend. 

(4) Besteht eine Einrichtung nach § 1 2 Absatz 1 
aus mehreren Dienststellen im Sinne des Personal-
vertretungsgesetzes, so gelten die Absätze 1 bis 3 
in diesen entsprechend 

Redaktionelle Änderung 



(5) Soweit in übergeordneten Dienststellen 
Entscheidungen für nachgeordnete Dienststel-
len getroffen werden, hat jede beteiligte 
Dienststelle die Aufgaben nach diesem Ge-
setz wahrzunehmen. 
 

(5) Soweit in übergeordneten Dienststellen Ent-
scheidungen für nachgeordnete Dienststellen ge-
troffen werden, hat jede beteiligte Dienststelle die 
Aufgaben nach diesem Gesetz wahrzunehmen. 

Keine Änderung 

§ 4 Frauenförderplan § 4 § 7 Frauenförderplan Redaktionelle Änderung 
(1) Jede Einrichtung nach § 1 Absatz 1 erstellt 
auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme 
und Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie 
der zu erwartenden Fluktuation oder Einspa-
rungsmaßnahmen einen Frauenförderplan. 
Bestehen in einer Einrichtung nach § 1 Ab-
satz 1 mehrere Dienststellen im Sinne des 
Personalvertretungsgesetzes, so können 
diese Frauenförderpläne erlassen. Der Frau-
enförderplan ist für einen Zeitraum von sechs 
Jahren zu erstellen und danach fortzuschrei-
ben. Spätestens nach zwei Jahren ist er an 
die aktuelle Entwicklung anzupassen. 

(1) Jede Einrichtung nach § 1 2 Absatz 1 und § 3 
Absatz 1 erstellt auf der Grundlage einer Bestands-
aufnahme und Analyse der Beschäftigtenstruktur 
sowie der zu erwartenden Fluktuation oder Einspa-
rungsmaßnahmen einen Frauenförderplan. Die Ge-
samtZzuständigkeit für die Erstellung von Frauen-
förderplänen liegt bei der Führungskraft, die die Ge-
samtverantwortung für Personalangelegenheiten 
trägt. Bestehen in einer Einrichtung nach § 1 2 Ab-
satz 1 mehrere Dienststellen im Sinne des Perso-
nalvertretungsgesetzes, so können diese Frauenför-
derpläne erlassen. Der Frauenförderplan ist für ei-
nen Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und da-
nach fortzuschreiben. Spätestens nach zwei Jahren 
ist er an die aktuelle Entwicklung anzupassen. 
 

Redaktionelle Änderungen 
 
 
 
 
Die Zuständigkeit der Führungskräfte im 
Rahmen der Frauenförderpläne konkreti-
siert die in § 6 formulierte übergreifende 
Gleichstellungsverpflichtung.  

 (2) Der Frauenförderplan hat die Zielvorgabe zu 
enthalten, mindestens die Hälfte der durch Einstel-
lung zu besetzenden Stellen in Bereichen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, zur Besetzung 
durch Frauen vorzusehen. Sind in Bereichen der 
Unterrepräsentanz von Frauen voraussichtlich nicht 
genügend Frauen mit der notwendigen Qualifikation 
zu gewinnen, können entsprechend weniger Stellen 
zur Besetzung mit Frauen vorgesehen werden. Dies 
ist im Frauenförderplan darzulegen. Bei Beförde-
rung und bei Übertragung höherwertiger Tätigkeiten 
ist der Anteil der Frauen in Bereichen, in denen sie 
in geringerer Zahl beschäftigt sind als Männer, deut-
lich zu erhöhen. Der Vorrang von Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung nach Artikel 33 Absatz 
2 GG ist zu beachten. 

neu 



 
(2) Im Frauenförderplan ist mindestens festzu-
legen, in welcher Zeit und mit welchen perso-
nellen, organisatorischen und fortbildenden 
Maßnahmen die Gleichstellungsverpflichtung 
nach § 3 innerhalb der jeweiligen Einrichtung 
oder Dienststelle gefördert werden kann. Dazu 
ist für jede einzelne Besoldungs-, Vergütungs-
, Entgelt- und Lohngruppe sowie jede Vorge-
setzten- und Leitungsebene festzustellen, ob 
Frauen unterrepräsentiert sind. Für jeweils 
zwei Jahre sind verbindliche Zielvorgaben zur 
Erhöhung des Frauenanteils in den einzelnen 
Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- oder 
Lohngruppen der einzelnen Laufbahn oder 
Berufsfachrichtung sowie auf den Vorgesetz-
ten- und Leitungsebenen festzulegen. Bei der 
Festlegung von Zielvorgaben ist festzustellen, 
welche für die Besetzung von Stellen in Berei-
chen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
erforderlichen Qualifikationen die beschäftig-
ten Frauen bereits aufweisen, erwerben oder 
erwerben können (Personalentwicklungspla-
nung). Dabei sind insbesondere solche Stellen 
zu berücksichtigen, die voraussichtlich neu zu 
besetzen sind. Es ist festzulegen, wie viele 
Frauen an Qualifikationsmaßnahmen teilneh-
men, die für die Besetzung einer Stelle in Be-
reichen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind, förderlich sind. 

(2) (3) Im Frauenförderplan ist mindestens festzule-
gen, in welcher Zeit und mit welchen personellen, 
organisatorischen und fortbildenden und qualifizie-
renden Maßnahmen die Gleichstellungsverpflich-
tung nach § 3 6 innerhalb der jeweiligen Einrichtung 
oder Dienststelle gefördert werden kann. Dazu ist 
für jede einzelne Besoldungs-, Vergütungs-, Ent-
gelt- und Lohngruppe sowie jede Vorgesetzten- und 
Leitungsebene festzustellen, ob Frauen unterreprä-
sentiert sind. Für jeweils zwei Jahre sind verbindli-
che Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils 
in den einzelnen Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- 
oder Lohngruppen der einzelnen Laufbahn oder Be-
rufsfachrichtung sowie auf den Vorgesetzten- und 
Leitungsebenen festzulegen. Bei der Festlegung 
von Zielvorgaben ist festzustellen, welche für die 
Besetzung von Stellen in Bereichen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, erforderlichen Quali-
fikationen die beschäftigten Frauen bereits aufwei-
sen, erwerben oder erwerben können (Personalent-
wicklungsplanung). Dabei sind insbesondere solche 
Stellen zu berücksichtigen, die voraussichtlich neu 
zu besetzen sind. Es ist festzulegen, wie viele 
Frauen an Qualifikationsmaßnahmen teilnehmen, 
die für die Besetzung einer Stelle in Bereichen, in 
denen Frauen unterrepräsentiert sind, förderlich 
sind. Zur Erreichung dessen kann sich die Zielvor-
gabe an dem Geschlechteranteil der vorangegange-
nen Entgelt- oder Besoldungsgruppe einer Lauf-
bahn orientieren. 
 

Redaktionelle Änderung. 
 
Die Ergänzung des Tatbestandsmerk-
mals „qualifizierend“ macht deutlich, 
dass der Frauenförderplan die gezielte 
Qualifizierung von Frauen zum Gegen-
stand haben muss. Es bedarf konkreter 
Maßnahmen, damit Frauen die Chance 
erhalten, Zugang zu höherwertigen Äm-
tern und Stellen zu erlangen: die gezielte 
Qualifizierung ist eine davon. 

(3) Die Zahl der Auszubildenden, getrennt 
nach Geschlechtern, Laufbahn oder Berufs-
fachrichtung und Ausbildungsberuf ist darzu-
stellen und in die Personalentwicklungspla-
nung einzubeziehen. 

(3) (4) Die Zahl der Auszubildenden, getrennt nach 
Geschlechtern, Laufbahn oder Berufsfachrichtung 
und Ausbildungsberuf ist darzustellen und in die 
Personalentwicklungsplanung einzubeziehen. 

Eine Änderung - nur redaktionell 



(4) An der Erstellung des Frauenförderplans 
ist die Frauenvertreterin zu beteiligen; die 
Rechte des Personalrats bleiben unberührt. 

(4) (5) An der Erstellung des Frauenförderplans und 
seiner Anpassung ist die Frauenvertreterin mit dem 
Ziel einer einvernehmlichen Regelung frühzeitig zu 
beteiligen. Gegen die Entscheidungen der Dienst-
stellenleitung steht der Frauenvertreterin das Recht 
der Beanstandung nach § 23 zu. ; d 
Die Rechte des Personalrats bleiben unberührt. 
 

Die Rechte der Frauenvertreterin müs-
sen weiter gestärkt werden. Das Bean-
standungsrecht ist ein geeignetes Instru-
ment hierfür. 

(5) Besteht eine Einrichtung nach § 1 Absatz 1 
aus mehreren Dienststellen im Sinne des Per-
sonalvertretungsgesetzes, so sind an der Er-
stellung, Fortschreibung und Anpassung des 
dienststellenübergreifenden Frauenförder-
plans alle betroffenen Frauenvertreterinnen 
mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung 
frühzeitig zu beteiligen; die Rechte der Perso-
nalräte bleiben unberührt. Dies gilt auch für 
die Entscheidung gemäß Absatz 1 Satz 2. 

(5) (6) Besteht eine Einrichtung nach § 1 2 Absatz 1 
aus mehreren Dienststellen im Sinne des Personal-
vertretungsgesetzes, so sind an der Erstellung, 
Fortschreibung und Anpassung des dienststellen-
übergreifenden Frauenförderplans alle betroffenen 
Frauenvertreterinnen mit dem Ziel einer einver-
nehmlichen Regelung frühzeitig zu beteiligen; die 
Rechte der Personalräte bleiben unberührt. Dies gilt 
auch für die Entscheidung gemäß Absatz 1 
Satz 2 3. 
 

Redaktionelle Änderungen 

(6) Frauenförderpläne sowie deren Fortschrei-
bungen oder Anpassungen sind dem für Frau-
enpolitik zuständigen Mitglied des Senats zur 
Kenntnis zu geben. 
 

(7) (6) Festlegungen im Frauenförderplan sind Be-
standteil der Personalentwicklungsplanung. 

Abs. 6 alt wird zu Abs. 7  

(7) Die Festlegungen im Frauenförderplan 
sind Bestandteil der Personalentwicklungspla-
nung. 

(6) (7) Frauenförderpläne sowie deren Fortschrei-
bungen oder Anpassungen sind dem für Frauenpoli-
tik zuständigen Mitglied des Senats vorzulegen zur 
Kenntnis zu geben. 
 

Abs. 7 alt wird zu Abs. 6. 
Am Ende des Satzes eine redaktionelle 
Änderung. 

(8) Wird ein Frauenförderplan nicht erstellt, 
angepasst oder fortgeschrieben oder ein be-
stehender nicht umgesetzt, so kann die zu-
ständige Frauenvertreterin das unmittelbar ge-
genüber dem für Frauenpolitik zuständigen 
Senatsmitglied beanstanden. 

(8) Wird ein Frauenförderplan nicht erstellt, ange-
passt oder fortgeschrieben oder ein bestehender 
nicht umgesetzt, so kann die zuständige Frauenver-
treterin das unmittelbar gegenüber dem für Frauen-
politik zuständigen Senatsmitglied beanstanden. 
Das zuständige Senatsmitglied muss innerhalb von 
zwei Wochen schriftlich Stellung nehmen und die 

Das bisherige Recht der Frauenvertrete-
rin, das Fehlen eines Frauenförderplans 
zu beanstanden, greift viel zu kurz. Der 
Beanstandung muss eine Reaktion fol-
gen. Daher ist die Ergänzung der Stel-
lungnahme durch das zuständige Mit-
glied des Senats konsequent. 



betroffene Einrichtung per Weisung oder Gesell-
schafterweisung unverzüglich zur Nachbesserung 
aufzufordern 

   
 § 8 Frauenförderplan, Bekanntmachung, Veröf-

fentlichung 
Der bisherige Bekanntheitsgrad von 
Frauenförderplänen innerhalb einer Be-
hörde variierte stark. In manchen Behör-
den ist der Frauenförderplan gar nicht 
bekannt oder nicht im Intranet zugäng-
lich etc. Dieser Zustand muss beendet 
werden. Kenntnis der eigenen Rechte 
und der Verpflichtungen der Führungs-
kräfte sowie der Behördenleitung sind 
das A&O, um die eigenen Rechte durch-
zusetzen. Die gesetzliche Verpflichtung 
zur Veröffentlichung ist längst überfällig. 

 (1) Der Frauenförderplan ist innerhalb eines Monats 
nach Ausfertigung durch die Dienststellenleitung in 
den vom Geltungsbereich des Frauenförderplans 
erfassten Dienststellen an geeigneter Stelle zur Ein-
sicht auszulegen, auszuhängen oder in sonstiger 
geeigneter Weise bekannt zu machen. 
 

neu 

 (2) Die Frauenförderpläne und die Zwischenberichte 
nach § 7 Absatz 1 sind jeweils im Internet zu veröf-
fentlichen. Die Frauenförderpläne und Zwischenbe-
richte der Senatsverwaltungen sind darüber hinaus 
auf der Internetseite des Senats im Internet zu ver-
öffentlichen. Daten, die auf einer Datenbasis von 
weniger als sechs Personen beruhen, sind nicht zu 
veröffentlichen. 
 
 

neu 

   
§ 5 Stellen- und Funktionsausschreibun-
gen, öffentliche Bekanntmachungen 

§ 5 § 9 Stellen- und Funktionsausschreibungen, 
öffentliche Bekanntmachungen 

Redaktionelle Änderung 



(1) Alle Stellen und Funktionen sind intern 
auszuschreiben. In Bereichen oberhalb der 
Besoldungsgruppe A 9 bzw. der entsprechen-
den tarifvertraglichen Regelungen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, sind Stellen 
und Funktionen öffentlich auszuschreiben. 

(1) Alle Stellen und Funktionen sind intern auszu-
schreiben. In Bereichen oberhalb der Besoldungs-
gruppe A 9 bzw. der entsprechenden tarifvertragli-
chen Regelungen, in denen Frauen unterrepräsen-
tiert sind, sind Stellen und Funktionen öffentlich 
auszuschreiben. 
 

Keine Änderung 

(2) Zur gezielten Ansprache von Frauen kann 
zusätzlich in der Tagespresse oder in anderen 
geeigneten Publikationsorganen ausgeschrie-
ben werden. 
 

(2) Zur gezielten Ansprache von Frauen kann zu-
sätzlich in der Tagespresse oder in anderen geeig-
neten Publikationsorganen ausgeschrieben werden. 
 

Keine Änderung 

(3) Zu besetzende Vorstands- und Geschäfts-
leitungspositionen der Anstalten, Körperschaf-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sind in Form einer Ausschreibung öffentlich 
bekannt zu machen, sofern eine Unterreprä-
sentanz von Frauen besteht. Entsprechendes 
gilt nach § 1a für solche Positionen der juristi-
schen Personen des privaten Rechts und Per-
sonengesellschaften mit Mehrheitsbeteiligun-
gen des Landes Berlin. 
 

(3) Zu besetzende Vorstands- und Geschäftslei-
tungspositionen der Anstalten, Körperschaften und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sind in Form ei-
ner Ausschreibung öffentlich bekannt zu machen, 
sofern eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht. 
Entsprechendes gilt nach § 1a 3 für solche Positio-
nen der juristischen Personen des privaten Rechts 
und Personengesellschaften mit Mehrheitsbeteili-
gungen des Landes Berlin. 

Redaktionelle Änderung 

(4) Die öffentliche Bekanntmachung für die in 
Absatz 3 genannten Positionen erfolgt überre-
gional in der Tages- und Wochenpresse oder 
in anderen geeigneten Publikationsorganen 
wie Fachzeitschriften und im Internet. Sie er-
folgt auf der Grundlage eines Anforderungs-
profils zu den fachlichen und persönlichen Vo-
raussetzungen für die zu besetzenden Positio-
nen. 

(4) Die öffentliche Bekanntmachung für die in Ab-
satz 3 genannten Positionen erfolgt überregional in 
der Tages- und Wochenpresse oder in anderen ge-
eigneten Publikationsorganen wie Fachzeitschriften 
und im Internet. Sie erfolgt auf der Grundlage eines 
Anforderungsprofils zu den fachlichen und persönli-
chen Voraussetzungen für die zu besetzenden Po-
sitionen. 

Keine Änderung 

 (5) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen, ist in der Ausschreibung darauf hinzu-
weisen, dass Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar 
sind. Dies gilt auch für Stellen mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben. 
 

neu 



(5) Bei Stellen- und Funktionsausschreibun-
gen und öffentlichen Bekanntmachungen ist 
sowohl die männliche als auch die weibliche 
Sprachform zu verwenden, es sei denn, ein 
bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Vo-
raussetzung für die Tätigkeit. Sofern eine Ein-
richtung im Sinne des § 1 Absatz 1 oder 
Dienststelle nach dem Personalvertretungsge-
setz verpflichtet ist, den Anteil von Frauen zu 
erhöhen, ist das in der Ausschreibung oder 
Bekanntmachung zu erwähnen und darauf 
hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen 
ausdrücklich erwünscht sind. 
 

(5) (6) Bei Stellen- und Funktionsausschreibungen 
und öffentlichen Bekanntmachungen ist sowohl die 
männliche als auch die weibliche eine geschlechts-
neutrale Sprachform zu verwenden, es sei denn, ein 
bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraus-
setzung für die Tätigkeit. Sofern eine Einrichtung im 
Sinne des § 1 2 Absatz 1 oder Dienststelle nach 
dem Personalvertretungsgesetz verpflichtet ist, den 
Anteil von Frauen zu erhöhen, ist das in der Aus-
schreibung oder Bekanntmachung zu erwähnen 
und darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von 
Frauen ausdrücklich erwünscht sind. 

Redaktionelle Änderungen 

(6) Von der Verpflichtung zur Bekanntma-
chung können Wiederbestellungen von Vor-
ständen und Geschäftsleitungen ausgenom-
men werden. Von der Verpflichtung zur Be-
kanntmachung oder Ausschreibung werden 
ebenfalls herausragende künstlerische Positi-
onen ausgenommen sowie Arbeitsbereiche im 
Leitungsbereich der Einrichtungen gemäß § 1 
Absatz 1, die regelmäßig an die laufende Le-
gislatur oder Bestellung gebunden sind und 
ein besonderes persönliches Vertrauensver-
hältnis erfordern, insbesondere persönliche 
Referentinnen und Referenten sowie Presse-
sprecherinnen und Pressesprecher. 
 

(6) (7) Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung 
können Wiederbestellungen von Vorständen und 
Geschäftsleitungen ausgenommen werden. 
Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung oder 
Ausschreibung ebenfalls ausgenommen werden 
können ebenfalls herausragende künstlerische Po-
sitionen ausgenommen sowie Arbeitsbereiche im 
Leitungsbereich der Einrichtungen gemäß § 1 2 Ab-
satz 1, die regelmäßig an die laufende Legislatur o-
der Bestellung gebunden sind und ein besonderes 
persönliches Vertrauensverhältnis erfordern, insbe-
sondere persönliche Referent*innen und Referenten 
sowie Pressesprecher*innen und Pressesprecher.  

Streichung, redaktionelle Änderungen 

(7) Ausschreibungspflichten und Ausnahmen 
hiervon aufgrund beamtenrechtlicher Vor-
schriften bleiben von den vorstehenden Rege-
lungen unberührt. 

(7) (8) Ausschreibungspflichten und Ausnahmen 
hiervon aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften 
bleiben von den vorstehenden Regelungen unbe-
rührt. 

Redaktionelle Änderung 

   
§ 6 Auswahlverfahren § 6 § 10 Auswahlverfahren Redaktionelle Änderung 
(1) In Bereichen, in denen Frauen unterreprä-
sentiert sind, sind entweder alle Bewerberin-
nen oder mindestens ebenso viele Frauen wie 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind, sind entweder alle Bewerberinnen oder min-

Keine Änderung 



Männer zum Vorstellungsgespräch einzula-
den, sofern sie die in der Ausschreibung vor-
gegebene Qualifikation für die Stelle oder 
Funktion besitzen und Bewerbungen von 
Frauen in ausreichender Zahl vorliegen. 

destens ebenso viele Frauen wie Männer zum Vor-
stellungsgespräch einzuladen, sofern sie die in der 
Ausschreibung vorgegebene Qualifikation für die 
Stelle oder Funktion besitzen und Bewerbungen 
von Frauen in ausreichender Zahl vorliegen. 

 (2) Dabei sind insbesondere Fragen nach dem Fa-
milienstand, nach einer bestehenden oder geplan-
ten Schwangerschaft oder geplanten Elternzeit so-
wie danach, wie bestehende oder geplante Fami-
lien- oder Pflegeaufgaben neben dem Beruf ge-
währleistet werden können, unzulässig. 
 

Die Klarstellung, welche Fragen im Vor-
stellungsgespräch nicht legitim sind, ist 
notwendig. Die damit abgebildete gel-
tende Rechtslage wird auf diese Weise 
nochmals deutlich hervorgehoben und 
die Stellung der Betroffenen im Verfah-
ren damit gestärkt.  

 (3) Bei der Beurteilung der Eignung sind die in den 
Familien- und Pflegeaufgaben, bei der betrieblichen 
Interessensvertretung von Arbeitnehmer*innen und 
in ehrenamtlicher Tätigkeit erworbenen überfachli-
chen Kompetenzen einzubeziehen, soweit sie für 
die vorgesehene Tätigkeit von Bedeutung sind und 
in das Bewerbungsverfahren eingebracht werden. 
 

Tätigkeiten außerhalb der Erwerbsarbeit 
nehmen insbesondere bei Frauen einen 
großen Raum ein (Gender Care Gap). 
Eine wichtige Ergänzung zu den Rege-
lungen zur Sorgearbeit ist daher die Be-
rücksichtigung im Auswahlverfahren. 
Dies gilt auch für Abs. 4. 

 (4) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung können Frauenförderung und Behinder-
teneigenschaft als zusätzliche Hilfskriterien berück-
sichtigt werden. Bei Vorliegen gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung von Frauen und 
Männern dürfen geringere aktive Dienst- oder Be-
schäftigungszeiten, Inanspruchnahme von Eltern-
zeit, Familienpflegezeit, Pflegezeit, Telearbeit und 
flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie Reduzierungen 
der Arbeitszeit, Beurlaubungen oder Verzögerungen 
beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge auf 
Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebe-
dürftigen Personen nicht berücksichtigt werden. 
Ferner sind Familienstand oder Einkommen der 
Partnerin oder des Partners nicht zu berücksichti-
gen. 
 

neu 



(2) Entsprechendes gilt für die Besetzung von 
Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen 
der Anstalten, Körperschaften und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts und der juristischen 
Personen des privaten Rechts und Personen-
gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen des 
Landes Berlin. 

(2) (5) Entsprechendes gilt für die Besetzung von 
Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der An-
stalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts und der juristischen Personen des pri-
vaten Rechts und Personengesellschaften mit 
Mehrheitsbeteiligungen des Landes Berlin. 

Redaktionelle Änderung 

(3) Die Berücksichtigung von Frauen im Aus-
wahlverfahren ist in Bereichen, in denen sie 
unterrepräsentiert sind, in geeigneter Form zu 
dokumentieren und den an der Personalfin-
dung Beteiligten rechtzeitig vor der Auswahl-
entscheidung zur Kenntnis zu bringen. 

(3) (4) Die Berücksichtigung von Frauen im Aus-
wahlverfahren ist in Bereichen, in denen sie unterre-
präsentiert sind, in geeigneter Form zu dokumentie-
ren und den an der Personalfindung Beteiligten 
rechtzeitig vor der Auswahlentscheidung zur Kennt-
nis zu bringen. 

Redaktionelle Änderung 

(4) Soweit Dritte mit der Personalfindung be-
auftragt werden, ist sicherzustellen, dass die 
Regelungen dieses Gesetzes Beachtung fin-
den. 

(4) (5) Soweit Dritte mit der Personalfindung beauf-
tragt werden, ist sicherzustellen, dass die Regelun-
gen dieses Gesetzes Beachtung finden. 
 
 
 

Redaktionelle Änderung 

   
§ 7 Ausbildung § 7 § 11 Ausbildung Redaktionelle Änderung 
(1) Der Zugang zu Ausbildungsplätzen muss 
diskriminierungsfrei gestaltet sein. 

(1) Der Zugang zu Ausbildungsplätzen muss diskri-
minierungsfrei gestaltet sein. 

Keine Änderung 

(2) Ausbildungsplätze sind in Bereichen, in de-
nen Frauen unterrepräsentiert sind, in jeder 
Einrichtung nach § 1 Absatz 1 oder Dienst-
stelle im Sinne des Personalvertretungsgeset-
zes je Ausbildungsgang und Vergaberunde 
mindestens zur Hälfte an Frauen zu vergeben. 

(2) Ausbildungsplätze sind in Bereichen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, in jeder Einrichtung 
nach § 1 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 oder Dienst-
stelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes je 
Ausbildungsgang und Vergaberunde mindestens 
zur Hälfte an Frauen zu vergeben. 
 

Redaktionelle Änderungen 

(3) Wenn für die Besetzung von Ausbildungs-
plätzen nicht genügend Bewerbungen von 
Frauen vorliegen, die die in der Ausschrei-
bung vorgegebene Qualifikation besitzen, ist 
die Ausschreibung zu wiederholen. Haben 
sich nach einer erneuten Ausschreibung nicht 

(3) Wenn für die Besetzung von Ausbildungsplätzen 
nicht genügend Bewerbungen von Frauen vorlie-
gen, die die in der Ausschreibung vorgegebene 
Qualifikation besitzen, ist die Ausschreibung zu wie-
derholen. Haben sich nach einer erneuten Aus-
schreibung nicht genügend geeignete Kandidatin-
nen beworben, so werden die Ausbildungsplätze 
nach der Bewerbungslage vergeben. 

Keine Änderung 



genügend geeignete Kandidatinnen bewor-
ben, so werden die Ausbildungsplätze nach 
der Bewerbungslage vergeben. 
 
(4) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet 
wurden, in dem der Frauenanteil bisher unter 
20 vom Hundert liegt (Männerberuf), sind vor-
rangig in ein Beschäftigungsverhältnis im er-
lernten Beruf zu übernehmen. 

(4) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet wurden, 
in dem der Frauenanteil bisher unter 20 vom Hun-
dert liegt (Männerberuf), sind vorrangig in ein Be-
schäftigungsverhältnis im erlernten Beruf zu über-
nehmen. 
 

Keine Änderung 

   
§ 8 Einstellungen und Beförderungen § 8 § 12 Einstellungen und Beförderungen Redaktionelle Änderung 
(1) Frauen, die eine zur Ausfüllung der Stelle 
oder Funktion gleichwertige Qualifikation (Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung) be-
sitzen wie männliche Mitbewerber, sind diesen 
gegenüber unter Wahrung der Einzelfallge-
rechtigkeit solange bevorzugt einzustellen o-
der zu übernehmen, bis der Anteil der Frauen 
in der betreffenden Laufbahn, Berufsfachrich-
tung, Vorgesetzten- oder Leitungsebene und 
Funktionsstelle der jeweiligen Einrichtung 
nach § 1 Absatz 1 oder Dienststelle im Sinne 
des Personalvertretungsgesetzes mindestens 
50 vom Hundert beträgt. 

(1) Frauen, die eine zur Ausfüllung der Stelle oder 
Funktion gleichwertige Qualifikation (Eignung, Befä-
higung und fachliche Leistung) besitzen wie männli-
che Mitbewerber, sind diesen gegenüber unter 
Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevor-
zugt einzustellen oder zu übernehmen, bis der An-
teil der Frauen in der betreffenden Laufbahn, Be-
rufsfachrichtung, Vorgesetzten- oder Leitungsebene 
und Funktionsstelle der jeweiligen Einrichtung nach 
§ 1 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 oder Dienststelle 
im Sinne des Personalvertretungsgesetzes mindes-
tens 50 vom Hundert beträgt. 
 

Redaktionelle Änderungen 

(2) Frauen, deren Qualifikation der der männli-
chen Mitbewerber gleichwertig ist, sind gegen-
über männlichen Mitbewerbern unter Wahrung 
der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt 
zu befördern, bis in den jeweils höheren Be-
soldungs-, Vergütungs-, Lohn- oder Entgelt-
gruppen der betreffenden Laufbahn, Berufs-
fachrichtung, Vorgesetzten- oder Leitungs-
ebene und Funktionsstelle der Einrichtung 
nach § 1 Absatz 1 oder Dienststelle im Sinne 
des Personalvertretungsgesetzes der Anteil 
der Frauen mindestens 50 vom Hundert be-
trägt. 

(2) Frauen, deren Qualifikation der der männlichen 
Mitbewerber gleichwertig ist, sind gegenüber männ-
lichen Mitbewerbern unter Wahrung der Einzelfall-
gerechtigkeit solange bevorzugt zu befördern, bis in 
den jeweils höheren Besoldungs-, Vergütungs-, 
Lohn- oder Entgeltgruppen der betreffenden Lauf-
bahn, Berufsfachrichtung, Vorgesetzten- oder Lei-
tungsebene und Funktionsstelle der Einrichtung 
nach § 1 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 oder Dienst-
stelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes 
der Anteil der Frauen mindestens 50 vom Hundert 
beträgt. 

Redaktionelle Änderungen 



(3) Die Qualifikation ist ausschließlich an den 
Anforderungen des Berufs, der zu besetzen-
den Stelle, Funktion oder der Laufbahn zu 
messen. Spezifische, zum Beispiel durch Fa-
milienarbeit, durch soziales Engagement oder 
ehrenamtliche Tätigkeit erworbene Erfahrun-
gen und Fähigkeiten sind Teil der Qualifikation 
im Sinne der Absätze 1 und 2. 

(3) Die Qualifikation ist ausschließlich an den Anfor-
derungen des Berufs, der zu besetzenden Stelle, 
Funktion oder der Laufbahn zu messen. Spezifi-
sche, zum Beispiel durch Familienarbeit, durch sozi-
ales Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit er-
worbene Erfahrungen und Fähigkeiten sind Teil der 
Qualifikation im Sinne der Absätze 1 und 2. 
 

Keine Änderung 

(4) Bei der Auswahlentscheidung ist unbe-
schadet sozialer Kriterien dem Recht der 
Frauen auf Gleichstellung im Erwerbsleben 
Rechnung zu tragen. Folgende und ähnliche 
Kriterien dürfen daher nicht herangezogen 
werden: 

(4) Bei der Auswahlentscheidung ist unbeschadet 
sozialer Kriterien dem Recht der Frauen auf Gleich-
stellung im Erwerbsleben Rechnung zu tragen. Fol-
gende und ähnliche Kriterien dürfen daher nicht her-
angezogen werden. 
 

Keine Änderung 

1. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, Re-
duzierungen der Arbeitszeit oder Verzögerun-
gen beim Abschluss einzelner Ausbildungs-
gänge aufgrund der Betreuung von Kindern o-
der pflegebedürftigen Angehörigen oder we-
gen Haushaltsführung, 

1. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, Reduzie-
rungen der Arbeitszeit oder Verzögerungen beim 
Abschluss einzelner Ausbildungsgänge aufgrund 
der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen oder wegen Haushaltsführung, 
 

Keine Änderung 

2. Lebensalter oder Familienstand, 2. Lebensalter oder Familienstand, Keine Änderung 
3. eigene Einkünfte des Partners oder der 
Partnerin einer Bewerberin oder die Einkom-
menslosigkeit der Partnerin oder des Partners 
eines Bewerbers, sofern sie nicht auf Arbeits-
losigkeit beruht, 

3. eigene Einkünfte des Partners oder der Partnerin 
einer Bewerberin oder die Einkommenslosigkeit der 
Partnerin oder des Partners eines Bewerbers, so-
fern sie nicht auf Arbeitslosigkeit beruht, 

Keine Änderung 

4. zeitliche Belastungen durch die Betreuung 
von Kindern oder pflegebedürftigen Angehöri-
gen und die Absicht, von der Möglichkeit der 
Arbeitszeitreduzierung Gebrauch zu machen. 

4. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und 
die Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitszeitredu-
zierung Gebrauch zu machen. 
 

Keine Änderung 

(5) Für die Besetzung von Vorstands- und Ge-
schäftsleitungspositionen der Anstalten, Kör-
perschaften und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts gilt Absatz 1 entsprechend. 

(5) Für die Besetzung von Vorstands- und Ge-
schäftsleitungspositionen der Anstalten, Körper-
schaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt 
Absatz 1 entsprechend. 

Keine Änderung 

   
§ 9 Fort- und Weiterbildung § 9 § 13 Fort- und Weiterbildung Redaktionelle Änderung 



(1) Beschäftigte mit Vorgesetzten- und Lei-
tungsfunktionen sind verpflichtet, Frauen auf 
Maßnahmen, die für das berufliche Fortkom-
men förderlich sind, aufmerksam zu machen 
und ihnen die Teilnahme entsprechend dem 
Frauenförderplan zu ermöglichen. 

(1) Die berufliche Fort- und Weiterbildung weiblicher 
Beschäftigter wird gefördert. Beschäftigte mit Vor-
gesetzten- und Leitungsfunktionen sind verpflichtet, 
Frauen auf Maßnahmen, die für das berufliche Fort-
kommen förderlich sind, aufmerksam zu machen 
und ihnen die Teilnahme entsprechend dem Frau-
enförderplan zu ermöglichen. 
 

Rot = neu 

(2) Auf die Auswahl von Beschäftigten zur 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, 
die zur Übernahme höherwertiger und Lei-
tungspositionen qualifizieren, ist § 8 Absatz 1 
durch die entsendenden Einrichtungen nach 
§ 1 Absatz 1 oder Dienststellen im Sinne des 
Personalvertretungsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Auf die Auswahl von Beschäftigten zur Teil-
nahme an Fortbildungsveranstaltungen, die zur 
Übernahme höherwertiger und Leitungspositionen 
qualifizieren, ist § 8 12 Absatz 1 durch die entsen-
denden Einrichtungen nach § 1 2 Absatz 1 und § 3 
Absatz 1 oder Dienststellen im Sinne des Personal-
vertretungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

Redaktionelle Änderungen 

(3) Die Fortbildungsgrundsätze und -angebote 
der Verwaltungsakademie werden regelmäßig 
daraufhin überprüft, wie frauenspezifische In-
halte besser berücksichtigt und die Förderung 
von Frauen verbessert werden können. 

(3) Die Fortbildungsgrundsätze und -angebote der 
Verwaltungsakademie werden regelmäßig daraufhin 
überprüft, wie frauenspezifische Inhalte besser be-
rücksichtigt und die Förderung von Frauen verbes-
sert werden können. 
 

Keine Änderungen 

(4) Die Themen Frauendiskriminierung und 
Frauenförderung sind Teil des Fortbildungs-
programms und gehen auch in passende Fort-
bildungsveranstaltungen ein. Sie sind insbe-
sondere Bestandteil der Fortbildungsmaßnah-
men für Beschäftigte mit Vorgesetzten- und 
Leitungsfunktionen. Für diese Themenkreise 
werden bevorzugt Referentinnen eingesetzt. 
 

(4) Die Themen Frauendiskriminierung und Frauen-
förderung sind Teil des Fortbildungsprogramms und 
gehen auch in passende Fortbildungsveranstaltun-
gen ein. Sie sind insbesondere Bestandteil der Fort-
bildungsmaßnahmen für Beschäftigte mit Vorge-
setzten- und Leitungsfunktionen. Für diese The-
menkreise werden bevorzugt Referentinnen einge-
setzt. 
 

Keine Änderung 

(5) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen fin-
den nach Möglichkeit während der regelmäßi-
gen Arbeitszeit der Dienststellen statt. Fortbil-
dungsmaßnahmen sollen so angeboten wer-
den, dass auch Beschäftigte mit betreuungs-
bedürftigen Kindern oder pflegebedürftigen 

(5) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen finden 
nach Möglichkeit während der regelmäßigen Ar-
beitszeit der Dienststellen statt. Fortbildungsmaß-
nahmen sollen so angeboten werden, dass auch 
Beschäftigte mit betreuungsbedürftigen Kindern o-
der pflegebedürftigen Angehörigen und Teilzeitbe-
schäftigte teilnehmen können. Liegt die Teilnahme 

Keine Änderung 



Angehörigen und Teilzeitbeschäftigte teilneh-
men können. Liegt die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb der 
vereinbarten Arbeitszeit, so ist hierfür entspre-
chender Freizeitausgleich zu gewähren. 
 

an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb 
der vereinbarten Arbeitszeit, so ist hierfür entspre-
chender Freizeitausgleich zu gewähren. 

(6) Entstehen durch die Teilnahme an Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen unvermeidlich 
erhöhte Kosten für die Betreuung von Kindern 
unter zwölf Jahren oder pflegebedürftigen An-
gehörigen, so sind diese Aufwendungen zu er-
statten. Falls erforderlich, sollen sich die Fort- 
und Weiterbildungseinrichtungen um eine Kin-
derbetreuungsmöglichkeit in den städtischen 
Kindertagesstätten oder um andere Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten für die Dauer der Maß-
nahme bemühen. 

(6) Entstehen durch die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen unvermeidlich erhöhte 
Kosten für die Betreuung von Kindern unter zwölf 
Jahren oder pflegebedürftigen Angehörigen, so sind 
diese Aufwendungen zu erstatten. Falls erforderlich, 
sollen sich die Fort- und Weiterbildungseinrichtun-
gen um eine Kinderbetreuungsmöglichkeit in den 
städtischen Kindertagesstätten oder um andere Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten für die Dauer der Maß-
nahme bemühen. 

Keine Änderung 

   
§ 10 Arbeitszeit und Rahmenbedingungen § 10 14 Arbeitszeit und Rahmenbedingungen Redaktionelle Änderung 
(1) Unter Beachtung der dienstlichen Belange 
soll das Interesse der Beschäftigten an flexib-
ler, auf die individuellen Bedürfnisse zuge-
schnittener Gestaltung der Arbeitszeit sowie 
familienfreundlichen Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt werden. Vorgesetztenverhalten 
soll darauf ausgerichtet sein, den Beschäftig-
ten familienfreundliche Arbeitszeiten und Rah-
menbedingungen zu ermöglichen. Sofern ein 
ordnungsgemäßer Ablauf des Schichtdienstes 
gewährleistet werden kann, soll diese Rege-
lung auch für Beschäftigte im Schichtdienst 
Anwendung finden. Teilzeitarbeitsverhältnisse 
unterhalb der Grenze des § 8 Absatz 1 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch werden in 
der Regel nicht begründet. Ausnahmen sind 
bei Einstellungen in befristete Arbeitsverhält-
nisse für eine Dauer von nicht mehr als drei 
Monaten zulässig. 

(1) Unter Beachtung der dienstlichen Belange soll 
das Interesse der Beschäftigten an flexibler, auf die 
individuellen Bedürfnisse zugeschnittener Gestal-
tung der Arbeitszeit sowie familienfreundlichen Rah-
menbedingungen berücksichtigt werden. Vorgesetz-
tenverhalten soll darauf ausgerichtet sein, den Be-
schäftigten familienfreundliche Arbeitszeiten und 
Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Sofern ein 
ordnungsgemäßer Ablauf des Schichtdienstes ge-
währleistet werden kann, soll diese Regelung auch 
für Beschäftigte im Schichtdienst Anwendung fin-
den. Teilzeitarbeitsverhältnisse unterhalb der 
Grenze des § 8 Absatz 1 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch werden in der Regel nicht begründet. 
Ausnahmen sind bei Einstellungen in befristete Ar-
beitsverhältnisse für eine Dauer von nicht mehr als 
drei Monaten zulässig. 

Keine Änderung 



 
(2) Wird eine Reduzierung der Arbeitszeit be-
antragt, so sind die Beschäftigten auf die Fol-
gen reduzierter Arbeitszeit hinzuweisen, ins-
besondere auf die Folgen für Ansprüche aus 
der Sozialversicherung und aufgrund beam-
ten- und tarifrechtlicher Regelungen. 
 

(2) Wird eine Reduzierung der Arbeitszeit beantragt, 
so sind die Beschäftigten auf die Folgen reduzierter 
Arbeitszeit hinzuweisen, insbesondere auf die Fol-
gen für Ansprüche aus der Sozialversicherung und 
aufgrund beamten- und tarifrechtlicher Regelungen. 

Keine Änderung 

(3) Die Reduzierung der wöchentlichen Ar-
beitszeit zur Betreuung von Kindern oder pfle-
gebedürftigen Angehörigen steht der Wahr-
nehmung von gehobenen und Leitungspositio-
nen nicht entgegen. 

(3) Die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit 
zur Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen steht der Wahrnehmung von gehobe-
nen und Leitungspositionen nicht entgegen. 
 

Keine Änderung 

(4) Bei befristeten Arbeitszeitverkürzungen zur 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen ist den Beschäftigten nach Ab-
lauf der Frist ein gleichwertiger Vollzeitarbeits-
platz anzubieten. Unbefristet Teilzeitbeschäf-
tigte sind bei der Neubesetzung von Vollzeit-
arbeitsplätzen vorrangig zu berücksichtigen. 
Besteht bei befristeter Arbeitszeitverkürzung 
vor Ablauf der Frist der Wunsch nach Rück-
kehr auf einen Vollzeitarbeitsplatz, so gilt 
Satz 2 entsprechend. 
 

(4) Bei befristeten Arbeitszeitverkürzungen zur Be-
treuung von Kindern oder pflegebedürftigen Ange-
hörigen ist den Beschäftigten nach Ablauf der Frist 
ein gleichwertiger Vollzeitarbeitsplatz anzubieten. 
Unbefristet Teilzeitbeschäftigte sind bei der Neube-
setzung von Vollzeitarbeitsplätzen vorrangig zu be-
rücksichtigen. Besteht bei befristeter Arbeitszeitver-
kürzung vor Ablauf der Frist der Wunsch nach 
Rückkehr auf einen Vollzeitarbeitsplatz, so gilt 
Satz 2 entsprechend. 

Keine Änderung 

(5) Bei individueller Arbeitszeitreduzierung 
werden die Dienstaufgaben nach dem Maß 
der für die Zukunft festgesetzten Arbeitszeit 
neu bemessen. 
 

(5) Bei individueller Arbeitszeitreduzierung werden 
die Dienstaufgaben nach dem Maß der für die Zu-
kunft festgesetzten Arbeitszeit neu bemessen. 

Keine Änderung 

(6) Die Rechte des Personalrats, der Richter-
vertretungen und der Staatsanwaltsräte blei-
ben unberührt. 

(6) Die Rechte des Personalrats, der Richtervertre-
tungen und der Staatsanwaltsräte bleiben unbe-
rührt. 

Keine Änderung 

   
§ 11 Beurlaubung aus familiären Gründen § 11 15 Beurlaubung aus familiären Gründen Redaktionelle Änderung 
(1) Aus familiären Gründen beurlaubten Be-
schäftigten ist die Teilnahme an Fort- und 

(1) Aus familiären Gründen beurlaubten Beschäftig-
ten ist die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen von der jeweiligen Einrichtung nach 

Redaktionelle Änderungen 



Weiterbildungsveranstaltungen von der jewei-
ligen Einrichtung nach § 1 Absatz 1 oder 
Dienststelle im Sinne des Personalvertre-
tungsgesetzes anzubieten. Ihnen sind, sofern 
sie es nicht selbst für bestimmte Zeit ausge-
schlossen haben, Urlaubs- und Krankheitsver-
tretungen vorrangig anzubieten. 

§ 1 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 oder Dienststelle 
im Sinne des Personalvertretungsgesetzes anzubie-
ten. Ihnen sind, sofern sie es nicht selbst für be-
stimmte Zeit ausgeschlossen haben, Urlaubs- und 
Krankheitsvertretungen vorrangig anzubieten. 

(2) Aus familiären Gründen beurlaubten Be-
schäftigten, die in die Beschäftigung zurück-
kehren wollen, sind die Ausschreibungen der 
jeweiligen Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 o-
der Dienststellen im Sinne des Personalvertre-
tungsgesetzes auf Wunsch bekannt zu geben. 

(2) Aus familiären Gründen beurlaubten Beschäftig-
ten, die in die Beschäftigung zurückkehren wollen, 
sind die Ausschreibungen der jeweiligen Einrichtun-
gen nach § 1 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 oder 
Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsge-
setzes auf Wunsch bekannt zu geben. 

Redaktionelle Änderungen 

   
§ 12 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz § 12 16 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Redaktionelle Änderung 
(1) Sexuelle Belästigungen sind Diskriminie-
rungen. Es gehört zur Dienstpflicht von Be-
schäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungs-
funktionen, sexuellen Belästigungen von Be-
schäftigten entgegenzuwirken und bekannt 
gewordenen Fällen sexueller Belästigung 
nachzugehen. 

(1) Es gehört zur Dienstpflicht von Beschäftigten mit 
Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen, sexuellen 
Belästigungen von Beschäftigten entgegenzuwirken 
und bekannt gewordenen Fällen sexueller Belästi-
gung unter Einbeziehung der Frauenvertretung 
(siehe § 17 22 Absatz 7) nachzugehen. Die Be-
schwerde von Betroffenen darf nicht zu Benachteili-
gungen führen. 
 

Redaktionelle Änderung. 
Roter Satz: neu. 

(2) Sexuelle Belästigungen sind insbesondere 
unerwünschter Körperkontakt, unerwünschte 
Bemerkungen, Kommentare und Witze sexu-
ellen Inhalts, Zeigen pornographischer Dar-
stellungen am Arbeitsplatz sowie die Aufforde-
rung zu sexuellen Handlungen, die bezwe-
cken oder bewirken, dass die Würde der be-
treffenden Person verletzt wird, insbesondere 
wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindun-
gen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder 
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld ge-
schaffen wird. 
 

(2) Sexuelle Belästigungen sind insbesondere uner-
wünschter Körperkontakt, unerwünschte Bemerkun-
gen, Kommentare und Witze sexuellen Inhalts, Zei-
gen pornographischer Darstellungen am Arbeits-
platz sowie die Aufforderung zu sexuellen Handlun-
gen, die bezwecken oder bewirken, dass die Würde 
der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere 
wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigun-
gen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

Keine Änderung 



(3) Sexuelle Belästigungen sind Dienstpflicht-
verletzungen.  
 

(3) Sexuelle Belästigungen sind Dienstpflichtverlet-
zungen. Gegen Beschäftigte mit Vorgesetzten- o-
der Leitungsfunktionen, die gegen ihre Pflichten 
aus Abs.1 verstoßen, sind disziplinarische bzw. 
arbeitsrechtliche Schritte einzuleiten. S. 2 gilt ent-
sprechend bei Vorständen bzw. Geschäftsfüh-
rer*innen im Sinne des § 2 Absatz 1 und 3 Absatz 
1. 
 

Die Erfahrung zeigt, dass sexuelle Be-
lästigung am Arbeitsplatz oftmals nicht 
hinreichend verfolgt wird. Vorgesetzte 
schauen lieber weg als tätig zu werden. 
Um dies künftig zu verhindern, ist es not-
wendig, das „Unterlassen“ zu sanktionie-
ren. 

§ 13 Frauenförderung durch öffentliche 
Auftragsvergabe 

§ 13 17 Frauenförderung durch öffentliche Auf-
tragsvergabe 

Änderung redaktionell 

(1) Beim Abschluss von Verträgen über Leis-
tungen mit einem Auftragswert von voraus-
sichtlich mindestens 25 000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) oder über Bauleistungen mit ei-
nem Auftragswert von voraussichtlich mindes-
tens 200 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) sind 
in den jeweiligen Verträgen die Verpflichtun-
gen der Auftragnehmenden festzuschreiben, 
Maßnahmen zur Frauenförderung und zur 
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie im eigenen Unternehmen durchzufüh-
ren sowie das geltende Gleichbehandlungs-
recht zu beachten. Diese Regelung gilt nicht 
für Auftragnehmende, die in der Regel zehn o-
der weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen, ausschließlich der zu ihrer Berufsbil-
dung Beschäftigten, beschäftigen. 

(1) Beim Abschluss von Verträgen über Leistungen 
mit einem Auftragswert von voraussichtlich mindes-
tens 25 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) oder über 
Bauleistungen mit einem Auftragswert von voraus-
sichtlich mindestens 200 000 Euro (ohne Umsatz-
steuer) sind in den jeweiligen Verträgen die Ver-
pflichtungen der Auftragnehmenden festzuschrei-
ben, Maßnahmen zur Frauenförderung und zur För-
derung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im 
eigenen Unternehmen durchzuführen sowie das 
geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten. 
Diese Regelung gilt nicht für Auftragnehmende, die 
in der Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, ausschließlich der zu ihrer Be-
rufsbildung Beschäftigten, beschäftigen. 

Keine Änderung 

(2) Die Vergabestellen der in § 1 Absatz 1 ge-
nannten Einrichtungen oder Dienststellen im 
Sinne des Personalvertretungsgesetzes erfas-
sen regelmäßig die im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Maßnahmen zur Frau-
enförderung und zur Förderung der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie anfallenden Daten. 

(2) Die Vergabestellen der in § 1 2 Absatz 1 und § 3 
Absatz 1 genannten Einrichtungen oder Dienststel-
len im Sinne des Personalvertretungsgesetzes er-
fassen regelmäßig die im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Maßnahmen zur Frauenförderung 
und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie anfallenden Daten. 
 

Redaktionelle Änderungen 



(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung insbesondere den Inhalt der Maß-
nahmen zur Frauenförderung und zur Förde-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
die Kontrolle der Durchführung, die Folgen der 
Nichterfüllung von Verpflichtungen sowie den 
Kreis der betroffenen Unternehmen zu regeln. 

(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung insbesondere den Inhalt der Maßnahmen zur 
Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, die Kontrolle der Durch-
führung, die Folgen der Nichterfüllung von Verpflich-
tungen sowie den Kreis der betroffenen Unterneh-
men zu regeln. 

Keine Änderung 

   
§ 14 Frauenförderung bei staatlicher Leis-
tungsgewährung 

§ 14 18 Frauenförderung bei staatlicher Leis-
tungsgewährung 

Redaktionelle Änderung 

(1) Die Gewährung von Leistungen aus Lan-
desmitteln, auf die kein Anspruch besteht, ist 
ab einem Betrag von 25 000 Euro von der 
Verpflichtung des Leistungsempfangenden zur 
Durchführung von Maßnahmen zur aktiven 
Förderung der Beschäftigung von Frauen im 
Sinne des Grundsatzes von § 3 Absatz 1 ab-
hängig zu machen. Von dieser Bedingung 
können Leistungsempfangende ausgenom-
men werden, bei denen die Beschäftigung von 
Männern aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unabdingbar ist. Satz 1 gilt nicht für 
Leistungsempfangende, die in der Regel zehn 
oder weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen, ausschließlich der zu ihrer Berufsbil-
dung Beschäftigten, beschäftigen. 
 

(1) Die Gewährung von Leistungen aus Landesmit-
teln, auf die kein Anspruch besteht, ist ab einem Be-
trag von 25 000 Euro von der Verpflichtung des 
Leistungsempfangenden zur Durchführung von 
Maßnahmen zur aktiven Förderung der Beschäfti-
gung von Frauen im Sinne des Grundsatzes von § 3 
6 Absatz 1 abhängig zu machen. Von dieser Bedin-
gung können Leistungsempfangende ausgenom-
men werden, bei denen die Beschäftigung von Män-
nern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
unabdingbar ist. Satz 1 gilt nicht für Leistungsemp-
fangende, die in der Regel zehn oder weniger Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ausschließlich 
der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, beschäfti-
gen. 

Redaktionelle Änderung 

(2) Der Bewilligungsbescheid ist mit einer ent-
sprechenden Auflage zu versehen. 

(2) Der Bewilligungsbescheid ist mit einer entspre-
chenden Auflage zu versehen. 
 

Keine Änderung 

(3) § 13 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. (3) § 13 17 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Redaktionelle Änderung 
  

 
 

 

§ 15 Gremien § 15 19 Gremien Redaktionelle Änderung 
(1) Gremien sind geschlechtsparitätisch zu be-
setzen, soweit für deren Zusammensetzung 

(1) Gremien sind geschlechtsparitätisch zu beset-
zen, soweit für deren Zusammensetzung keine be-
sonderen gesetzlichen Vorgaben gelten. 

Keine Änderung 



keine besonderen gesetzlichen Vorgaben gel-
ten. 
 
(2) Werden bei Einrichtungen nach § 1 Ab-
satz 1 oder Dienststellen im Sinne des Perso-
nalvertretungsgesetzes Gremien gebildet, be-
nennen die entsendenden Einrichtungen oder 
Dienststellen mindestens ebenso viele Frauen 
wie Männer. Dürfen sie nur eine Person be-
nennen, ist für das Mandat nach Ablauf der 
Amtsperiode eine dem jeweils anderen Ge-
schlecht angehörende Person zu benennen. 

(2) Werden bei Einrichtungen nach § 1 2 Absatz 1 
und § 3 Absatz 1 oder Dienststellen im Sinne des 
Personalvertretungsgesetzes Gremien gebildet, be-
nennen die entsendenden Einrichtungen oder 
Dienststellen mindestens ebenso viele Frauen wie 
Männer. Dürfen sie nur eine Person benennen, ist 
für das Mandat nach Ablauf der Amtsperiode eine 
dem jeweils anderen Geschlecht angehörende Per-
son zu benennen. 
 

Redaktionelle Änderungen 

(3) Absatz 2 gilt für die Entsendung von Ver-
treterinnen und Vertretern in Aufsichtsräte und 
andere Gremien außerhalb der Verwaltung 
entsprechend. 

(3) Absatz 2 gilt für die Entsendung von Vertreterin-
nen und Vertretern in Aufsichtsräte und andere Gre-
mien außerhalb der Verwaltung entsprechend. 

Keine Änderung 

 (4) Sofern nicht gesetzlich festgelegt ist, dass der 
Aufsichtsratsvorsitz durch ein Mitglied des Senats 
zu besetzen ist, ist bei der Berufung für den Auf-
sichtsratsvorsitz nach Ablauf der Amtsperiode aus-
nahmslos eine dem anderen Geschlecht angehö-
rende Person für den Vorsitz zu benennen. 

neu 

   
  

 
Abschnitt 3  
Frauenvertreterin, Stellvertreterin 
 

 

§ 16 Frauenvertreterin § 16 20 Frauenvertreterin Redaktionelle Änderung 
(1) In jeder Dienststelle im Sinne des Perso-
nalvertretungsgesetzes mit Ausnahme der 
Hochschulen im Sinne des § 1 des Berliner 
Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26. 
Juli 2011 (GVBl. S. 378), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 14. September 2021 
(GVBl. S. 1039) geändert worden ist, wird eine 

(1) In jeder Dienststelle im Sinne des Personalver-
tretungsgesetzes mit Ausnahme der Hochschulen 
im Sinne des § 1 des Berliner Hochschulgesetzes in 
der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, 
wird eine Frauenvertreterin und eine Stellvertreterin 

Keine Änderung 



Frauenvertreterin und eine Stellvertreterin ge-
wählt. In den Hochschulen ist die Frauenbe-
auftragte nach § 59 des Berliner Hochschulge-
setzes gleichzeitig die Frauenvertreterin. Es 
findet eine geheime, unmittelbare Mehrheits-
wahl statt. Frauenvertreterin und Stellvertrete-
rin werden die Kandidatinnen mit der jeweils 
höchsten Stimmenzahl. Die Stellvertreterin 
rückt mit allen Rechten und Pflichten in das 
Amt der Frauenvertreterin nach, wenn die 
Frauenvertreterin vor Ablauf der Wahlperiode 
aus dem Amt scheidet. Scheidet die stellver-
tretende Frauenvertreterin vorzeitig aus, so 
rückt die mit der nächsthöheren Stimmenzahl 
gewählte Stellvertreterin mit allen Rechten 
und Pflichten nach. Sofern das Amt der Frau-
envertreterin und der Stellvertreterin nach den 
für die Wahl der Frauenvertreterin geltenden 
Vorschriften nicht besetzt werden kann, be-
stellt die Dienststelle auf Vorschlag von drei 
volljährigen Wahlberechtigten die Amtsinhabe-
rinnen aus dem Kreis der in § 16a Absatz 1 
und 2 genannten weiblichen Beschäftigten für 
die Zeit bis zur nächsten regelmäßigen Wahl. 
 

gewählt. In den Hochschulen ist die Frauenbeauf-
tragte nach § 59 des Berliner Hochschulgesetzes 
gleichzeitig die Frauenvertreterin. Es findet eine ge-
heime, unmittelbare Mehrheitswahl statt. Frauenver-
treterin und Stellvertreterin werden die Kandidatin-
nen mit der jeweils höchsten Stimmenzahl. Die 
Stellvertreterin rückt mit allen Rechten und Pflichten 
in das Amt der Frauenvertreterin nach, wenn die 
Frauenvertreterin vor Ablauf der Wahlperiode aus 
dem Amt scheidet. Scheidet die stellvertretende 
Frauenvertreterin vorzeitig aus, so rückt die mit der 
nächsthöheren Stimmenzahl gewählte Stellvertrete-
rin mit allen Rechten und Pflichten nach. Sofern das 
Amt der Frauenvertreterin und der Stellvertreterin 
nach den für die Wahl der Frauenvertreterin gelten-
den Vorschriften nicht besetzt werden kann, bestellt 
die Dienststelle auf Vorschlag von drei volljährigen 
Wahlberechtigten die Amtsinhaberinnen aus dem 
Kreis der in § 16a Absatz 1 und 2 genannten weibli-
chen Beschäftigten für die Zeit bis zur nächsten re-
gelmäßigen Wahl. 

(2) Ist die Frauenvertreterin an der Ausübung 
ihres Amtes durch Abwesenheit oder sonstige 
Gründe gehindert, so wird sie von der Stellver-
treterin vertreten. Diese hat in diesem Fall die 
gleichen Rechte und Pflichten wie die Frauen-
vertreterin. 
 

(2) Ist die Frauenvertreterin an der Ausübung ihres 
Amtes durch Abwesenheit oder sonstige Gründe 
gehindert, so wird sie von der Stellvertreterin vertre-
ten. Diese hat in diesem Fall die gleichen Rechte 
und Pflichten wie die Frauenvertreterin. 

Keine Änderung 

(3) Die Frauenvertreterin ist im erforderlichen 
Umfang von ihren Dienstgeschäften freizustel-
len und mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen personellen und sachlichen Mit-
teln auszustatten; unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Struktur der Dienststelle beträgt die 
Freistellung in der Regel 

(3) Die Frauenvertreterin ist im erforderlichen Um-
fang von ihren Dienstgeschäften freizustellen und 
mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
personellen und sachlichen Mitteln auszustatten; 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der 
Dienststelle beträgt die Freistellung in der Regel 
 

Keine Änderung 



 
- in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftig-
ten mindestens die Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit, 
- in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftig-
ten die volle regelmäßige Arbeitszeit; 
 
für die Freistellung im Hochschulbereich gilt 
§ 59 Absatz 5 des Berliner Hochschulgeset-
zes. Satz 1 erster Halbsatz gilt entsprechend 
für die Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen, soweit diese Kennt-
nisse vermitteln, die für die Wahrnehmung des 
Amtes der Frauenvertreterin erforderlich sind. 
Überschreitet der erforderliche Umfang der 
Freistellung die vereinbarte Arbeitszeit, so ist 
die Stellvertreterin ergänzend ebenfalls freizu-
stellen. Unabhängig von der Anzahl der Be-
schäftigten, ist die Stellvertreterin mindestens 
einen Tag im Monat freizustellen, damit der 
erforderliche Informationsaustausch mit der 
Frauenvertreterin gewährleistet werden kann. 
 

- in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten 
mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, 
- in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten die 
volle regelmäßige Arbeitszeit; 
 
für die Freistellung im Hochschulbereich gilt § 59 
Absatz 5 des Berliner Hochschulgesetzes. Satz 1 
erster Halbsatz gilt entsprechend für die Teilnahme 
an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit 
diese Kenntnisse vermitteln, die für die Wahrneh-
mung des Amtes der Frauenvertreterin erforderlich 
sind. Überschreitet der erforderliche Umfang der 
Freistellung die vereinbarte Arbeitszeit, so ist die 
Stellvertreterin ergänzend ebenfalls freizustellen. 
Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten, ist 
die Stellvertreterin mindestens einen Tag im Monat 
freizustellen, damit der erforderliche Informations-
austausch mit der Frauenvertreterin gewährleistet 
werden kann. 

(4) Die Frauenvertreterin darf in der Ausübung 
ihres Amtes nicht behindert und wegen ihres 
Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt wer-
den; dies gilt auch für ihre berufliche Entwick-
lung. Sie wird vor Kündigung, Versetzung und 
Abordnung in gleicher Weise geschützt wie 
ein Mitglied des Personalrats. Im Rahmen ih-
rer Aufgabenstellung und der damit zusam-
menhängenden Erledigung ist sie von Wei-
sungen frei. 

(4) Die Frauenvertreterin darf in der Ausübung ihres 
Amtes nicht behindert und wegen ihres Amtes nicht 
benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch 
für ihre berufliche Entwicklung. Sie wird vor Kündi-
gung, Versetzung und Abordnung in gleicher Weise 
geschützt wie ein Mitglied des Personalrats. Im 
Rahmen ihrer Aufgabenstellung und der damit zu-
sammenhängenden Erledigung ist sie von Weisun-
gen frei. Sie hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei 
der Dienststellenleitung. 
 

Rot = neu 

(5) Die Frauenvertreterin und ihre Stellvertre-
terin sind verpflichtet, über die persönlichen 
Verhältnisse von Beschäftigten, die ihnen auf-
grund ihres Amtes bekannt geworden sind, 

(5) Die Frauenvertreterin und ihre Stellvertreterin 
sind verpflichtet, über die persönlichen Verhältnisse 
von Beschäftigten, die ihnen aufgrund ihres Amtes 
bekannt geworden sind, sowie über Angelegenhei-

Keine Änderung 



sowie über Angelegenheiten, die ihrer Bedeu-
tung oder ihrem Inhalt nach einer vertrauli-
chen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu 
bewahren. Dies gilt auch über ihre Amtszeit 
hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Einwil-
ligung der Beschäftigten nicht gegenüber der 
Dienststellenleitung, der Personalvertretung, 
den Richtervertretungen, den Staatsanwalts-
räten und der Gesamtfrauenvertreterin. 
 

ten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach ei-
ner vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschwei-
gen zu bewahren. Dies gilt auch über ihre Amtszeit 
hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Einwilligung 
der Beschäftigten nicht gegenüber der Dienststel-
lenleitung, der Personalvertretung, den Richterver-
tretungen, den Staatsanwaltsräten und der Gesamt-
frauenvertreterin. 

(6) Das für Frauenpolitik zuständige Mitglied 
des Senats koordiniert und organisiert den In-
formationsaustausch und die Fortbildung der 
Frauenvertreterinnen und Gesamtfrauenver-
treterinnen. 

(6) Das für Frauenpolitik zuständige Mitglied des 
Senats koordiniert und organisiert den Informations-
austausch und die Fortbildung der Frauenvertrete-
rinnen und Gesamtfrauenvertreterinnen. 

Keine Änderung 

   
§ 16 a Wahl § 16 a 21 Wahl Redaktionelle Änderung 
(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Be-
schäftigten der Dienststelle. Abgeordnete oder 
nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes zuge-
wiesene Beschäftigte, Beamtinnen im Vorbe-
reitungsdienst und Beschäftigte in entspre-
chender Ausbildung sind nur bei ihrer Stamm-
behörde wahlberechtigt. 
 

(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Beschäftig-
ten der Dienststelle. Abgeordnete oder nach § 20 
des Beamtenstatusgesetzes zugewiesene Beschäf-
tigte, Beamtinnen im Vorbereitungsdienst und Be-
schäftigte in entsprechender Ausbildung sind nur 
bei ihrer Stammbehörde wahlberechtigt. 

Keine Änderung 

(2) Wählbar sind alle weiblichen Beschäftig-
ten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, seit einem Jahr im öffentlichen 
Dienst und seit drei Monaten im Dienst des 
Landes Berlin oder einer landesunmittelbaren 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffent-
lichen Rechts beschäftigt sind. Nicht wählbar 
sind Beschäftigte, die infolge Richterspruchs 
die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen 
zu erlangen, nicht besitzen, sowie 
 

(2) Wählbar sind alle weiblichen Beschäftigten, die 
am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
seit einem Jahr im öffentlichen Dienst und seit drei 
Monaten im Dienst des Landes Berlin oder einer 
landesunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung des öffentlichen Rechts beschäftigt sind. Nicht 
wählbar sind Beschäftigte, die infolge Richter-
spruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wah-
len zu erlangen, nicht besitzen, sowie 

Keine Änderung 



1. Leiterinnen von Einrichtungen nach § 1 Ab-
satz 1 oder Dienststellen im Sinne des Perso-
nalvertretungsgesetzes sowie deren ständige 
Vertreterinnen, 

1. Leiterinnen von Einrichtungen nach § 1 2 Ab-
satz 1 und § 3 Absatz 1 oder Dienststellen im Sinne 
des Personalvertretungsgesetzes sowie deren stän-
dige Vertreterinnen, 

Redaktionelle Änderungen 

2. Beschäftigte, die zu selbständigen Ent-
scheidungen in Personalangelegenheiten von 
nicht untergeordneter Bedeutung befugt sind, 

2. Beschäftigte, die zu selbständigen Entscheidun-
gen in Personalangelegenheiten von nicht unterge-
ordneter Bedeutung befugt sind, 

Keine Änderung 

3. Beschäftigte, die sich ausschließlich zum 
Zweck einer über- und außerbetrieblichen 
Ausbildung in einer Einrichtung des öffentli-
chen Dienstes befinden und 

3. Beschäftigte, die sich ausschließlich zum Zweck 
einer über- und außerbetrieblichen Ausbildung in ei-
ner Einrichtung des öffentlichen Dienstes befinden 
und 

Keine Änderung 

4. die Mitglieder des Wahlvorstands. 4. die Mitglieder des Wahlvorstands. Keine Änderung 
Satz 1 dritter Halbsatz findet keine Anwen-
dung 

Satz 1 dritter Halbsatz findet keine Anwendung Keine Änderung 

1. auf Referendarinnen und Lehramtsanwärte-
rinnen, 

1. auf Referendarinnen und Lehramtsanwärterin-
nen, 

Keine Änderung 

2. wenn die Dienststelle weniger als drei Jahre 
besteht, 

2. wenn die Dienststelle weniger als drei Jahre be-
steht, 

Keine Änderung 

3. wenn nicht mindestens fünf wählbare 
Dienstkräfte vorhanden sind. 

3. wenn nicht mindestens fünf wählbare Dienst-
kräfte vorhanden sind. 

Keine Änderung 

(3) Die regelmäßigen Wahlen finden entspre-
chend den Regelungen im Personalvertre-
tungsgesetz alle vier Jahre statt. Außerhalb 
dieses Zeitraums finden Wahlen statt, wenn 

(3) Die regelmäßigen Wahlen finden entsprechend 
den Regelungen im Personalvertretungsgesetz alle 
vier Jahre statt. Außerhalb dieses Zeitraums finden 
Wahlen statt, wenn 
 

Keine Änderung 

1. das Amt der Frauenvertreterin vorzeitig er-
lischt und keine Stellvertreterin nachrückt oder 

1. das Amt der Frauenvertreterin vorzeitig erlischt 
und keine Stellvertreterin nachrückt oder 

Keine Änderung 

2. die jeweilige Wahl mit Erfolg angefochten 
worden ist oder 

2. die jeweilige Wahl mit Erfolg angefochten worden 
ist oder 

Keine Änderung 

3. Dienststellen ganz oder wesentliche Teile 
von Dienststellen zu einer neuen Dienststelle 
zusammengeschlossen werden oder in einer 
neuen Dienststelle keine Frauenvertreterin 
vorhanden ist. 
 

3. Dienststellen ganz oder wesentliche Teile von 
Dienststellen zu einer neuen Dienststelle zusam-
mengeschlossen werden oder in einer neuen 
Dienststelle keine Frauenvertreterin vorhanden ist. 

Keine Änderung 

(4) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 Num-
mer 3 führen die bisherigen Frauenvertreterin-
nen unter Beibehaltung ihrer Freistellung die 

(4) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 3 
führen die bisherigen Frauenvertreterinnen unter 

Keine Änderung 



Geschäfte gemeinsam weiter bis zur Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses der Neuwahl und 
der Annahmeerklärung der jeweils neu ge-
wählten Frauenvertreterinnen, längstens je-
doch bis zur Dauer von sechs Monaten. Der 
Wahlvorstand wird von den Frauenvertreterin-
nen gemeinsam bestellt. Im Falle der Schaf-
fung einer neuen Dienststelle im Sinne des 
Absatzes 3 Satz 2 Nummer 3 führt die Frau-
envertreterin der abgebenden Dienststelle die 
Geschäfte weiter und bestellt den Wahlvor-
stand; Satz 1 gilt entsprechend. Die Neuwahl 
der Frauenvertreterinnen soll jeweils zeitgleich 
mit der Personalratswahl durchgeführt wer-
den. 

Beibehaltung ihrer Freistellung die Geschäfte ge-
meinsam weiter bis zur Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses der Neuwahl und der Annahmeerklärung 
der jeweils neu gewählten Frauenvertreterinnen, 
längstens jedoch bis zur Dauer von sechs Monaten. 
Der Wahlvorstand wird von den Frauenvertreterin-
nen gemeinsam bestellt. Im Falle der Schaffung ei-
ner neuen Dienststelle im Sinne des Absatzes 3 
Satz 2 Nummer 3 führt die Frauenvertreterin der ab-
gebenden Dienststelle die Geschäfte weiter und be-
stellt den Wahlvorstand; Satz 1 gilt entsprechend. 
Die Neuwahl der Frauenvertreterinnen soll jeweils 
zeitgleich mit der Personalratswahl durchgeführt 
werden. 

(5) Hat außerhalb der Wahlen des für die re-
gelmäßigen Wahlen der Frauenvertreterinnen 
festgelegten Zeitraums eine Wahl zur Frauen-
vertreterin stattgefunden, so ist die Frauenver-
treterin in dem auf die Wahl folgenden nächs-
ten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen der 
Frauenvertreterinnen neu zu wählen. Hat die 
Amtszeit der Frauenvertreterin zu Beginn des 
für die regelmäßigen Wahlen der Frauenver-
treterinnen festgelegten Zeitraums noch nicht 
ein Jahr betragen, so ist die Frauenvertreterin 
in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßi-
gen Wahlen der Frauenvertreterinnen neu zu 
wählen. 
 

(5) Hat außerhalb der Wahlen des für die regelmä-
ßigen Wahlen der Frauenvertreterinnen festgeleg-
ten Zeitraums eine Wahl zur Frauenvertreterin statt-
gefunden, so ist die Frauenvertreterin in dem auf 
die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmä-
ßigen Wahlen der Frauenvertreterinnen neu zu 
wählen. Hat die Amtszeit der Frauenvertreterin zu 
Beginn des für die regelmäßigen Wahlen der Frau-
envertreterinnen festgelegten Zeitraums noch nicht 
ein Jahr betragen, so ist die Frauenvertreterin in 
dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen 
Wahlen der Frauenvertreterinnen neu zu wählen. 

Keine Änderung 

(6) Die Amtszeit der Frauenvertreterin beträgt 
entsprechend den Regelungen im Personal-
vertretungsgesetz vier Jahre. Sie beginnt mit 
dem Ablauf der Amtszeit der Vorgängerin, je-
doch nicht vor Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses der Neuwahl und der Annahmeerklä-
rung der neu gewählten Frauenvertreterin. 
Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die Frauen-

(6) Die Amtszeit der Frauenvertreterin beträgt ent-
sprechend den Regelungen im Personalvertre-
tungsgesetz vier Jahre. Sie beginnt mit dem Ablauf 
der Amtszeit der Vorgängerin, jedoch nicht vor Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses der Neuwahl und 
der Annahmeerklärung der neu gewählten Frauen-
vertreterin. Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die 
Frauenvertreterin es niederlegt, aus dem Arbeits- o-

Keine Änderung 



vertreterin es niederlegt, aus dem Arbeits- o-
der Dienstverhältnis ausscheidet oder die 
Wählbarkeit verliert. Auf Antrag eines Viertels 
der Wahlberechtigten kann das Verwaltungs-
gericht das Erlöschen des Amtes der Frauen-
vertreterin wegen grober Verletzung ihrer 
Pflichten beschließen. 
 

der Dienstverhältnis ausscheidet oder die Wählbar-
keit verliert. Auf Antrag eines Viertels der Wahlbe-
rechtigten kann das Verwaltungsgericht das Erlö-
schen des Amtes der Frauenvertreterin wegen gro-
ber Verletzung ihrer Pflichten beschließen. 

(7) Die Wahl kann durch mindestens drei 
Wahlberechtigte beim Verwaltungsgericht an-
gefochten werden, wenn gegen wesentliche 
Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbar-
keit oder das Wahlverfahren verstoßen wor-
den ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, 
es sei denn, dass durch den Verstoß das 
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst 
werden konnte. Die Wahlanfechtung ist nur 
binnen einer Frist von zwei Wochen, vom 
Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
angerechnet, zulässig. Bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über die Anfechtung bleibt die 
Frauenvertreterin, deren Wahl angefochten 
ist, im Amt. Wird die Ungültigkeit der Wahl 
festgestellt, so sind unverzüglich Neuwahlen 
anzuberaumen. 
 

(7) Die Wahl kann durch mindestens drei Wahlbe-
rechtigte beim Verwaltungsgericht angefochten wer-
den, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das 
Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren 
verstoßen worden ist und eine Berichtigung nicht er-
folgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das 
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst wer-
den konnte. Die Wahlanfechtung ist nur binnen ei-
ner Frist von zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig. 
Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die An-
fechtung bleibt die Frauenvertreterin, deren Wahl 
angefochten ist, im Amt. Wird die Ungültigkeit der 
Wahl festgestellt, so sind unverzüglich Neuwahlen 
anzuberaumen. 

Keine Änderung 

(8) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung nähere Vorschriften über die Vor-
bereitung und Durchführung der Wahl oder 
Bestellung der Frauenvertreterin und der Ge-
samtfrauenvertreterin sowie ihrer Vertreterin-
nen zu erlassen, in denen insbesondere die 
Bestellung eines Wahlvorstands, die Aufga-
ben des Wahlvorstands, die Durchführung ei-
ner Wahlausschreibung und die Möglichkeit 
einer Briefwahl geregelt werden. 
 

(8) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung nähere Vorschriften über die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl oder Bestellung der Frauen-
vertreterin und der Gesamtfrauenvertreterin sowie 
ihrer Vertreterinnen zu erlassen, in denen insbeson-
dere die Bestellung eines Wahlvorstands, die Auf-
gaben des Wahlvorstands, die Durchführung einer 
Wahlausschreibung und die Möglichkeit einer Brief-
wahl geregelt werden. 

Keine Änderung 

   



§ 17 Aufgaben und Rechte der Frauenver-
treterin 

§ 17 22 Aufgaben und Rechte der Frauenvertre-
terin 

Redaktionelle Änderung 

(1) Die Frauenvertreterin ist bei allen sozialen, 
organisatorischen und personellen Maßnah-
men, sowie bei allen Vorlagen, Berichten und 
Stellungnahmen zu Fragen der Frauenförde-
rung zu beteiligen. 

(1) Die Frauenvertreterin ist bei allen sozialen, orga-
nisatorischen und personellen Maßnahmen, sowie 
bei allen Vorlagen, Berichten und Stellungnahmen 
zu Fragen der Frauenförderung zu beteiligen. 

Keine Änderung 

(2) Dazu hat sie insbesondere die folgenden 
Rechte: 
- Beteiligung an Stellenausschreibungen, 
- Beteiligung am Auswahlverfahren, 
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, 
- Beteiligung an Beurteilungen, 
- Einsicht in die Personalakten, sofern und so-
weit auf deren Inhalt zur Begründung von Ent-
scheidungen Bezug genommen wird oder die 
Einwilligung von den betroffenen Beschäftig-
ten vorliegt, 
- Einsicht in Bewerbungsunterlagen ein-
schließlich der Unterlagen von Bewerberinnen 
und Bewerbern, die nicht in die engere Aus-
wahl einbezogen wurden. 
 
Die Frauenvertreterin hat ein Recht auf Aus-
kunft in allen mit ihren Aufgaben in Zusam-
menhang stehenden Angelegenheiten, ein-
schließlich des Rechts auf entsprechende Ak-
teneinsicht. Das Recht auf Beteiligung um-
fasst über die in Satz 1 genannten Rechte hin-
aus die frühzeitige und umfassende Unterrich-
tung der Frauenvertreterin durch die Dienst-
stelle in allen in Absatz 1 genannten Angele-
genheiten sowie die Gewährung einer Gele-
genheit zur Stellungnahme durch die Frauen-
vertreterin vor Entscheidungen. Die Beteili-
gung der Frauenvertreterin erfolgt vor dem 
Personalrat, in dringenden Fällen zeitgleich. 
 

(2) Dazu hat sie insbesondere die folgenden 
Rechte: 
- Beteiligung an Stellenausschreibungen, 
- Beteiligung am Auswahlverfahren, 
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, 
- Beteiligung an Beurteilungen, 
- Einsicht in die Personalakten, sofern und soweit 
auf deren Inhalt zur Begründung von Entscheidun-
gen Bezug genommen wird oder die Einwilligung 
von den betroffenen Beschäftigten vorliegt, 
- Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich 
der Unterlagen von Bewerberinnen und Bewerbern, 
die nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden. 
 
Die Frauenvertreterin hat ein Recht auf Auskunft in 
allen mit ihren Aufgaben in Zusammenhang stehen-
den Angelegenheiten, einschließlich des Rechts auf 
entsprechende Akteneinsicht. Das Recht auf Beteili-
gung umfasst über die in Satz 1 genannten Rechte 
hinaus die frühzeitige und umfassende Unterrich-
tung der Frauenvertreterin durch die Dienststelle in 
allen in Absatz 1 genannten Angelegenheiten sowie 
die Gewährung einer Gelegenheit zur Stellung-
nahme durch die Frauenvertreterin vor Entschei-
dungen. Die Beteiligung der Frauenvertreterin er-
folgt stets vor dem Personalrat, nur in dringenden, 
zu begründenden Fällen zeitgleich. 

Rot = neu 



(3) Wird die Frauenvertreterin nicht oder nicht 
rechtzeitig beteiligt, so ist die Entscheidung 
über eine Maßnahme für zwei Wochen auszu-
setzen und die Beteiligung nachzuholen. In 
dringenden Fällen ist die Frist auf eine Woche, 
bei außerordentlichen Kündigungen auf drei 
Arbeitstage zu verkürzen. 

(3) Wird die Frauenvertreterin nicht oder nicht recht-
zeitig beteiligt, so ist die Entscheidung über eine 
Maßnahme für zwei Wochen auszusetzen und die 
Beteiligung unverzüglich nachzuholen. In dringen-
den Fällen ist die Frist auf eine Woche, bei außeror-
dentlichen Kündigungen auf drei Arbeitstage zu ver-
kürzen. 
 

Rot = neu 

(4) Bei der Besetzung von Vorstands- und Ge-
schäftsleitungspositionen der Anstalten, Kör-
perschaften und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, prüft die jeweils zuständige Frauen-
vertreterin, ob die Vorgaben dieses Gesetzes 
in Bezug auf 
 
- das Erfordernis sowie die Art und den Inhalt 
der öffentlichen Bekanntmachung (§ 5 Ab-
satz 3, § 5 Absatz 4 und 5), 
- die Anzahl der zu einem Vorstellungsge-
spräch einzuladenden Bewerberinnen (§ 6 Ab-
satz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1), 
- die Dokumentation des Verfahrens (§ 6 Ab-
satz 3) sowie 
- die Einbeziehung von Dritten in das Perso-
nalfindungsverfahren (§ 6 Absatz 4) 

eingehalten wurden. 

Dazu sind ihr alle hierfür wesentlichen, anony-
misierten Informationen rechtzeitig in geeigne-
ter Form zur Verfügung zu stellen. Sie legt das 
Ergebnis ihrer Prüfung innerhalb einer Woche 
vor der Besetzungsentscheidung dem dafür 
zuständigen Organ vor. 

 

(4) Bei der Besetzung von Vorstands- und Ge-
schäftsleitungspositionen der Anstalten, Körper-
schaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
prüft die jeweils zuständige Frauenvertreterin, ob 
die Vorgaben dieses Gesetzes in Bezug auf 
 
 
- das Erfordernis sowie die Art und den Inhalt der 
öffentlichen Bekanntmachung (§ 5 10 Absatz 3, 
(§ 5 10 Absatz 4 und 5), 
- die Anzahl der zu einem Vorstellungsgespräch 
einzuladenden Bewerberinnen (§ 6 10 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 6 10 Absatz 1), 
- die Dokumentation des Verfahrens (§ 6 10 Ab-
satz 3) sowie 
- die Einbeziehung von Dritten in das Personalfin-
dungsverfahren (§ 6 10 Absatz 4) 

eingehalten wurden. 

Dazu sind ihr alle hierfür wesentlichen, anonymisier-
ten Informationen rechtzeitig in geeigneter Form zur 
Verfügung zu stellen. Sie legt das Ergebnis ihrer 
Prüfung innerhalb einer Woche vor der Besetzungs-
entscheidung dem dafür zuständigen Organ vor. 

Redaktionelle Änderungen 



(5) Die Frauenvertreterin kann Sprechstunden 
während der Arbeitszeit einrichten. Zeit und 
Ort bestimmt sie im Einvernehmen mit der 
Dienststellenleitung. Sie führt einmal jährlich 
eine Versammlung der weiblichen Beschäftig-
ten durch (Frauenversammlung). Bei dieser 
Gelegenheit erstattet sie einen Tätigkeitsbe-
richt. Auf die Frauenversammlung sind die Re-
gelungen des Personalvertretungsgesetzes 
zur Personalversammlung entsprechend an-
zuwenden. 

(5) Die Frauenvertreterin kann Sprechstunden wäh-
rend der Arbeitszeit einrichten. Zeit und Ort be-
stimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellen-
leitung. Sie führt einmal jährlich eine Versammlung 
der weiblichen Beschäftigten durch (Frauenver-
sammlung). Bei dieser Gelegenheit erstattet sie ei-
nen Tätigkeitsbericht. Auf die Frauenversammlung 
sind die Regelungen des Personalvertretungsgeset-
zes zur Personalversammlung entsprechend anzu-
wenden. 

Keine Änderung 

(6) Unbeschadet der Rechte auf Beteiligung 
ist die Frauenvertreterin in allen mit ihren Auf-
gaben in Zusammenhang stehenden Angele-
genheiten durch die Dienststellenleitung früh-
zeitig zu informieren. Geschieht dies nicht, so 
findet Absatz 3 entsprechend Anwendung. 

(6) Unbeschadet der Rechte auf Beteiligung ist die 
Frauenvertreterin in allen mit ihren Aufgaben in Zu-
sammenhang stehenden Angelegenheiten durch 
die Dienststellenleitung frühzeitig zu informieren. 
Geschieht dies nicht, so findet Absatz 3 entspre-
chend Anwendung. 
 

Keine Änderung 

(7) Die Frauenvertreterin nimmt Beschwerden 
über sexuelle Belästigungen entgegen, berät 
die Betroffenen und leitet Mitteilungen über 
sexuelle Belästigungen mit Einverständnis der 
Betroffenen der Dienststellenleitung zu. 

(7) Die Frauenvertreterin nimmt Beschwerden über 
sexuelle Belästigungen (§ 16 Absatz 1) entgegen, 
berät die Betroffenen und leitet Mitteilungen über 
sexuelle Belästigungen mit Einverständnis der Be-
troffenen der Dienststellenleitung zu.  
 

Rot = neu 
 
 
 
 
 

 (8) Bei Fragen von allgemeiner frauenpolitischer 
Bedeutung kann sich die Frauenvertreterin direkt an 
die für Frauenfragen zuständige Senatsverwaltung 
wenden. 
 

Die wirksame Tätigkeit der Frauenvertre-
terinnen setzt voraus, dass sie ein un-
eingeschränktes Fragerecht gegenüber 
der zuständigen Senatsverwaltung er-
hält. 

(8) Die Vorschriften des § 92a Absatz 1 des 
Personalvertretungsgesetzes in der Fassung 
vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337, 1995 S. 24), 
das zuletzt durch Artikel III des Gesetzes vom 
25. Januar 2010 (GVBl. S. 22) geändert wor-
den ist, über die Behandlung der Verschluss-
sachen der Verfassungsschutzbehörde gelten 

(8) (9) Die Vorschriften des § 92a Absatz 1 des Per-
sonalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 14. 
Juli 1994 (GVBl. S. 337, 1995 S. 24), das zuletzt 
durch Artikel III des Gesetzes vom 25. Januar 2010 
(GVBl. S. 22) geändert worden ist, über die Be-
handlung der Verschlusssachen der Verfassungs-
schutzbehörde gelten für die Frauenvertreterin der 
Verfassungsschutzabteilung bei der für Inneres zu-
ständigen Senatsverwaltung entsprechend. 

Keine Änderung 



für die Frauenvertreterin der Verfassungs-
schutzabteilung bei der für Inneres zuständi-
gen Senatsverwaltung entsprechend. 
   
§ 18 Beanstandungen § 18 23 Beanstandungen Redaktionelle Änderung 
(1) Beanstandet die Frauenvertreterin bei per-
sonellen oder sonstigen Maßnahmen einen 
Verstoß gegen dieses Gesetz, ist der Vorgang 
von der Dienststellenleitung unverzüglich er-
neut zu entscheiden. Die Beanstandung er-
folgt spätestens 14 Tage, nachdem die Frau-
envertreterin durch die Dienststelle schriftlich 
von der Maßnahme unterrichtet wurde. § 17 
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

(1) Beanstandet die Frauenvertreterin bei personel-
len oder sonstigen Maßnahmen einen Verstoß ge-
gen dieses Gesetz, ist der Vorgang von der Dienst-
stellenleitung unverzüglich erneut zu entscheiden. 
Die Beanstandung erfolgt spätestens 14 Tage, 
nachdem die Frauenvertreterin durch die Dienst-
stelle schriftlich von der Maßnahme unterrichtet 
wurde. § 17 22 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

Redaktionelle Änderung 

(2) Die Frauenvertreterin kann die erneute 
Entscheidung innerhalb von 14 Tagen nach 
schriftlicher Unterrichtung durch die Dienst-
stelle bei dem für Frauenpolitik zuständigen 
Mitglied des Senats beanstanden. Dieses legt 
der Dienststellenleitung einen Entscheidungs-
vorschlag vor. § 17 Absatz 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 

(2) Die Frauenvertreterin kann die erneute Entschei-
dung innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Un-
terrichtung durch die Dienststelle bei dem für Frau-
enpolitik zuständigen Mitglied des Senats beanstan-
den. Dieses legt der Dienststellenleitung binnen ei-
ner Woche, in dringenden Fällen innerhalb von drei 
Werktagen einen Entscheidungsvorschlag vor. § 17 
22 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

Die Beanstandungen nach § 23 müssen 
absehbare Konsequenzen haben. Mit 
der Frist zur Vorlage eines Entschei-
dungsvorschlags wird das Verfahren we-
sentlich gestrafft und ermöglicht sehr viel 
schnellere Lösungen als bisher.  

(3) Bis zur Entscheidung durch die Dienststel-
lenleitung und bis zur Vorlage des Entschei-
dungsvorschlags durch das für Frauenpolitik 
zuständige Mitglied des Senats wird die Ent-
scheidung über die Maßnahme ausgesetzt. 
Der Vollzug der beanstandeten Maßnahme 
vor Ablauf der in Absatz 1 und 2 genannten 
Beanstandungsfristen ist unzulässig. 

(3) Bis zur Entscheidung durch die Dienststellenlei-
tung und bis zur Vorlage des Entscheidungsvor-
schlags durch das für Frauenpolitik zuständige Mit-
glied des Senats wird die Entscheidung über die 
Maßnahme ausgesetzt. Der Vollzug der beanstan-
deten Maßnahme vor Ablauf der in Absatz 1 und 2 
genannten Beanstandungsfristen ist unzulässig. 

Keine Änderung 

(4) Hält im Bereich der Berliner Hauptverwal-
tung (§ 2 Absatz 1 und 2 des Allgemeinen Zu-
ständigkeitsgesetzes) eine Dienststellenlei-
tung trotz gegenteiligen Entscheidungsvor-
schlags des für Frauenpolitik zuständigen Mit-
glieds des Senats an einer beanstandeten 

(4) Hält im Bereich der Berliner Hauptverwaltung 
(§ 2 Absatz 1 und 2 des Allgemeinen Zuständig-
keitsgesetzes) eine Dienststellenleitung trotz gegen-
teiligen Entscheidungsvorschlags des für Frauenpo-
litik zuständigen Mitglieds des Senats an einer be-

Rot = neu 



Maßnahme fest, so hat diese unverzüglich 
Mitteilung an das für Frauenpolitik zuständige 
Mitglied des Senats zu erstatten. Dieses legt 
den Vorgang dem Senat zur Beratung und Be-
schlussfassung vor. Die Beratung und Be-
schlussfassung erfolgt durch die Personal-
kommission des Senats. Bis zur Beschluss-
fassung der Personalkommission wird die Ent-
scheidung über die Maßnahme weiterhin aus-
gesetzt. 
 

anstandeten Maßnahme fest, so hat diese unver-
züglich Mitteilung an das für Frauenpolitik zustän-
dige Mitglied des Senats zu erstatten. Dieses legt 
den Vorgang dem Senat zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
Die zügige Beratung und Beschlussfassung erfolgt 
durch die Personalkommission des Senats. Bis zur 
Beschlussfassung der Personalkommission wird die 
Entscheidung über die Maßnahme weiterhin ausge-
setzt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht in den von 
§ 17 Absatz 4 erfassten Fällen. 
 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht in den von § 17 
22 Absatz 4 erfassten Fällen. 

Redaktionelle Änderung 

(6) Das für Frauenpolitik zuständige Mitglied 
des Senats ist Mitglied der Personalkommis-
sion des Senats. 

(6) Das für Frauenpolitik zuständige Mitglied des 
Senats ist Mitglied der Personalkommission des Se-
nats. 

Keine Änderung 

   
§ 18 a Gesamtfrauenvertreterin § 18 a 24 Gesamtfrauenvertreterin Redaktionelle Änderung 
(1) Für diejenigen Dienststellen im Sinne des 
Personalvertretungsgesetzes mit Ausnahme 
der Hochschulen im Sinne des § 1 des Berli-
ner Hochschulgesetzes, die einen Gesamtper-
sonalrat bilden, ist eine Gesamtfrauenvertrete-
rin zu wählen. Für die Wahl, das aktive und 
passive Wahlrecht, den Wahlzeitraum, die 
Amtszeit, die Wahlanfechtung sowie die Vor-
bereitung und Durchführung der Wahl gelten 
§ 16a sowie die Verordnung über die Wahl zur 
Frauenvertreterin vom 3. Juni 1993 (GVBl. 
S. 246) in der jeweiligen Fassung entspre-
chend. 
 

(1) Für diejenigen Dienststellen im Sinne des Perso-
nalvertretungsgesetzes mit Ausnahme der Hoch-
schulen im Sinne des § 1 des Berliner Hochschul-
gesetzes, die einen Gesamtpersonalrat bilden, ist 
eine Gesamtfrauenvertreterin zu wählen. Für die 
Wahl, das aktive und passive Wahlrecht, den Wahl-
zeitraum, die Amtszeit, die Wahlanfechtung sowie 
die Vorbereitung und Durchführung der Wahl gelten 
§ 16a sowie die Verordnung über die Wahl zur 
Frauenvertreterin vom 3. Juni 1993 (GVBl. S. 246) 
in der jeweiligen Fassung entsprechend. 

Keine Änderung 

(2) Der Gesamtwahlvorstand wird, wenn keine 
Gesamtfrauenvertreterin gewählt ist, von den 
Frauenvertreterinnen der zuständigen Dienst-
stellen gemeinsam bestellt. 
 

(2) Der Gesamtwahlvorstand wird, wenn keine Ge-
samtfrauenvertreterin gewählt ist, von den Frauen-
vertreterinnen der zuständigen Dienststellen ge-
meinsam bestellt. 

Keine Änderung 



(3) Die Freistellung und die Vertretung der Ge-
samtfrauenvertreterin richten sich nach den 
für die Frauenvertreterin geltenden Vorschrif-
ten. Die gleichzeitige Ausübung des Amtes 
der Frauenvertreterin und des Amtes der Ge-
samtfrauenvertreterin ist ausgeschlossen. 
 

(3) Die Freistellung und die Vertretung der Gesamt-
frauenvertreterin richten sich nach den für die Frau-
envertreterin geltenden Vorschriften. Die gleichzei-
tige Ausübung des Amtes der Frauenvertreterin und 
des Amtes der Gesamtfrauenvertreterin ist ausge-
schlossen. 
 

Keine Änderung 

(4) Die Gesamtfrauenvertreterin ist zuständig: 
 
1. für die Beteiligung an den Angelegenheiten, 
an denen der Gesamtpersonalrat, der Gesam-
trichterrat oder der Gesamtstaatsanwaltsrat, 
sofern er Aufgaben des Gesamtrichterrats 
wahrnimmt, zu beteiligen ist, 
 
2. für die Beteiligung bei allen sozialen, orga-
nisatorischen und personellen Maßnahmen, 
für die die Zuständigkeit einer Frauenvertrete-
rin nicht gegeben ist, 
 
3. für Angelegenheiten, für die die Zuständig-
keit des Hauptpersonalrats, des Hauptrichter-
rats oder des Hauptstaatsanwaltsrats begrün-
det wurde. 
Die §§ 17, 18 und 20 gelten entsprechend. 

(4) Die Gesamtfrauenvertreterin ist zuständig: 
 
1. für die Beteiligung an den Angelegenheiten, an 
denen der Gesamtpersonalrat, der Gesamtrichterrat 
oder der Gesamtstaatsanwaltsrat, sofern er Aufga-
ben des Gesamtrichterrats wahrnimmt, zu beteiligen 
ist, 
 
2. für die Beteiligung bei allen sozialen, organisato-
rischen und personellen Maßnahmen, für die die 
Zuständigkeit einer Frauenvertreterin nicht gegeben 
ist, 
 
3. für Angelegenheiten, für die die Zuständigkeit des 
Hauptpersonalrats, des Hauptrichterrats oder des 
Hauptstaatsanwaltsrats begründet wurde. 
 
Die §§ 17 22, 18 23 und 20 26 gelten entsprechend. 

Redaktionelle Änderungen 

   
§ 19 Berichtspflicht § 19 25 Berichtspflicht Redaktionelle Änderung 
(1) Der Senat berichtet dem Abgeordneten-
haus im Abstand von zwei Jahren über die 
Durchführung dieses Gesetzes. 

(1) Der Senat berichtet dem Abgeordnetenhaus im 
Abstand von zwei Jahren über die Durchführung 
dieses Gesetzes. 
 

Keine Änderung 

(2) Die Berichtspflicht umfasst die bisherigen 
und geplanten Maßnahmen zur Durchführung 
dieses Gesetzes, insbesondere die Auskunft 
über die Entwicklung des Frauenanteils in den 
Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- und Lohn-
gruppen der einzelnen Laufbahn- und Berufs-

(2) Die Berichtspflicht umfasst die bisherigen und 
geplanten Maßnahmen zur Durchführung dieses 
Gesetzes, insbesondere die Auskunft über die Ent-
wicklung des Frauenanteils in den Besoldungs-, 
Vergütungs-, Entgelt- und Lohngruppen der einzel-
nen Laufbahn- und Berufsfachgruppen im öffentli-
chen Dienst, die Maßnahmen zur Frauenförderung 

Keine Änderung 



fachgruppen im öffentlichen Dienst, die Maß-
nahmen zur Frauenförderung und zur Förde-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe und 
staatlichen Leistungsgewährung sowie die Do-
kumentation der Besetzungsverfahren von 
Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen 
der Anstalten, Körperschaften und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts. 
 

und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie bei der öffentlichen Auftragsvergabe und 
staatlichen Leistungsgewährung sowie die Doku-
mentation der Besetzungsverfahren von Vorstands- 
und Geschäftsleitungspositionen der Anstalten, Kör-
perschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

(3) Die Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 oder 
Dienststellen im Sinne des Personalvertre-
tungsgesetzes erstellen als Grundlage des 
Berichts des Senats eine Analyse der Be-
schäftigtenstruktur und erheben dazu insbe-
sondere Angaben über 
 
1. die Zahl der Beschäftigten, 
2. die Einstellungen, Beförderungen und Hö-
hergruppierungen sowie die Positionen mit 
Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen, jeweils 
gegliedert nach Geschlecht sowie Voll- und 
Teilzeittätigkeit, und 
3.  
a) die Gremien der Einrichtungen, 
b) die Gremienmitglieder sowie die in Gremien 
außerhalb der Verwaltung des Landes Berlin 
entsandten Mitglieder jeweils getrennt nach 
Geschlecht. 
 
Die Anstalten, Körperschaften und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts erheben bei der Be-
setzung von Vorstands- und Geschäftslei-
tungspositionen die Art der öffentlichen Be-
kanntmachung, die Einbeziehung von Dritten 
in den Personalfindungsprozess, die Anzahl 
der Bewerbungen von Frauen und Männern 
sowie die Anzahl der zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladenen Bewerberinnen und 

(3) Die Einrichtungen nach § 1 2 Absatz 1 und § 3 
Absatz 1 oder Dienststellen im Sinne des Personal-
vertretungsgesetzes erstellen als Grundlage des 
Berichts des Senats eine Analyse der Beschäftig-
tenstruktur und erheben dazu insbesondere Anga-
ben über 
 
1. die Zahl der Beschäftigten, 
2. die Einstellungen, Beförderungen und Höher-
gruppierungen sowie die Positionen mit Vorgesetz-
ten- und Leitungsfunktionen, jeweils gegliedert nach 
Geschlecht sowie Voll- und Teilzeittätigkeit, und 
3.  
a) die Gremien der Einrichtungen, 
b) die Gremienmitglieder sowie die in Gremien au-
ßerhalb der Verwaltung des Landes Berlin entsand-
ten Mitglieder jeweils getrennt nach Geschlecht. 
 
Die Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts erheben bei der Besetzung von 
Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen die Art 
der öffentlichen Bekanntmachung, die Einbezie-
hung von Dritten in den Personalfindungsprozess, 
die Anzahl der Bewerbungen von Frauen und Män-
nern sowie die Anzahl der zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber. 
Die statistischen Angaben sowie die Analyse der 
Beschäftigtenstruktur sind alle zwei Jahre jeweils 

Redaktionelle Änderungen 



Bewerber. Die statistischen Angaben sowie 
die Analyse der Beschäftigtenstruktur sind alle 
zwei Jahre jeweils sechs Monate vor Abgabe 
des Berichts an das Abgeordnetenhaus der 
für Frauenpolitik zuständigen Senatsverwal-
tung zu übermitteln. 
 

sechs Monate vor Abgabe des Berichts an das Ab-
geordnetenhaus der für Frauenpolitik zuständigen 
Senatsverwaltung zu übermitteln. 

(4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die einzelnen Vorgaben für die Er-
hebung der statistischen Angaben sowie die 
Berichterstattung zur Analyse der Beschäftig-
tenstruktur und zur Besetzung von Gremien 
zu regeln. 

4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die einzelnen Vorgaben für die Erhebung der 
statistischen Angaben sowie die Berichterstattung 
zur Analyse der Beschäftigtenstruktur und zur Be-
setzung von Gremien zu regeln. 

Keine Änderung 

   
§ 20 Gerichtliches Verfahren § 20 26 Gerichtliches Verfahren Redaktionelle Änderung 
Die Frauenvertreterin kann das Verwaltungs-
gericht anrufen, um geltend zu machen, dass 
die Dienststelle ihre Rechte aus diesem Ge-
setz verletzt hat oder keinen oder einen nicht 
den Vorschriften dieses Gesetzes entspre-
chenden Frauenförderplan aufgestellt hat. Die 
Anrufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

Die Frauenvertreterin bzw. die Gesamtfrauenver-
treterin kann das Verwaltungsgericht anrufen, um 
geltend zu machen, dass die Dienststelle ihre 
Rechte aus diesem Gesetz verletzt hat oder keinen 
oder einen nicht den Vorschriften dieses Gesetzes 
entsprechenden Frauenförderplan aufgestellt hat. 
Die Anrufung hat keine aufschiebende Wirkung. Die 
Dienststelle trägt die der Frauenvertreterin hier-
durch entstehenden Kosten. 
 

Rot = Streichung bzw. neu 

   
§ 21 Verwirklichung des Gleichstellungsge-
bots in den Bezirken 

§ 21 27 Verwirklichung des Gleichstellungsge-
bots in den Bezirken 

Redaktionelle Änderung 

(1) Der Verfassungsauftrag der Gleichstellung 
und der gleichberechtigten Teilhabe von 
Frauen und Männern ist bei der Wahrneh-
mung von Aufgaben und der Planung von Vor-
haben in der Verwaltung zu beachten und ge-
hört zu den Aufgaben der Berliner Bezirksver-
waltungen. Ausschließlich dazu bestellen die 
Bezirksämter eine hauptamtlich tätige Frauen- 
oder Gleichstellungsbeauftragte. Die Dienst-

(1) Der Verfassungsauftrag der Gleichstellung und 
der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern ist bei der Wahrnehmung von Aufgaben 
und der Planung von Vorhaben in der Verwaltung 
zu beachten und gehört zu den Aufgaben der Berli-
ner Bezirksverwaltungen. Ausschließlich dazu be-
stellen die Bezirksämter eine hauptamtlich tätige 
Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte. Die 
Dienstaufsicht über die Frauen- oder Gleichstel-

Es ist längst überfällig, dass die Stellung 
der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten in den Bezirken wesentlich ge-
stärkt wird. Wichtige Maßnahmen sind 
das Recht, die Aufgaben weisungsfrei zu 
erfüllen, und die Sicherheit eines unbe-
fristeten Arbeitsplatzes.  



aufsicht über die Frauen- oder Gleichstel-
lungsbeauftragte übt die Bezirksbürgermeiste-
rin oder der Bezirksbürgermeister aus. Zur Er-
füllung ihrer Aufgaben ist die Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftragte mit den notwendi-
gen personellen und sachlichen Mitteln auszu-
statten. 

lungsbeauftragte übt die Bezirksbürgermeisterin o-
der der Bezirksbürgermeister aus. Die Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftragte ist in der Erfüllung ihrer 
Aufgaben weisungsfrei. Ihre Einstellung erfolgt un-
befristet. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die 
Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte mit den 
notwendigen personellen und sachlichen Mitteln 
auszustatten. In jedem Bezirk erhält die Frauen- o-
der Gleichstellungsbeauftragte die gleiche perso-
nelle und finanzielle Ausstattung nach festgelegten 
Kriterien. § 20 gilt für bezirkliche Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftragte entsprechend. 

(2) Das Bezirksamt informiert die Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftragte unverzüglich über 
Vorhaben, Programme, Maßnahmen und Ent-
scheidungen, die ihre Aufgaben berühren, und 
gibt ihr vor einer Entscheidung innerhalb einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellung-
nahme. 
 

(2) Das Bezirksamt informiert die Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftragte unverzüglich über Vor-
haben, Programme, Maßnahmen und Entscheidun-
gen, die ihre Aufgaben berühren, und gibt ihr vor ei-
ner Entscheidung innerhalb einer angemessenen 
Frist Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Keine Änderung 

(3) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauf-
tragte regt Vorhaben und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen von Frauen im Bezirk an. Sie arbeitet 
insbesondere mit gesellschaftlich relevanten 
Gruppen, Behörden und Betrieben zusam-
men. Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauf-
tragte informiert die Öffentlichkeit über Ange-
legenheiten ihres Aufgabenbereichs. 
 

(3) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte 
regt Vorhaben und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen im 
Bezirk an. Sie arbeitet insbesondere mit gesell-
schaftlich relevanten Gruppen, Behörden und Be-
trieben zusammen. Die Frauen- oder Gleichstel-
lungsbeauftragte informiert die Öffentlichkeit über 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs. 

Keine Änderung 

(4) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauf-
tragte gibt dem Bezirksamt Empfehlungen zur 
Verwirklichung des Gebots zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern. Dazu kann sie das 
Bezirksamt innerhalb einer angemessenen 
Frist zur Stellungnahme auffordern. 
 

(4) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte gibt 
dem Bezirksamt Empfehlungen zur Verwirklichung 
des Gebots zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern. Dazu kann sie das Bezirksamt innerhalb 
einer angemessenen Frist zur Stellungnahme auf-
fordern. 

Keine Änderung 



(5) In Angelegenheiten, die frauenpolitische 
Belange oder Fragen der Gleichstellung be-
rühren, kann die Frauen- oder Gleichstel-
lungsbeauftragte über das Bezirksamt Vorla-
gen zur Kenntnisnahme in die Bezirksverord-
netenversammlung einbringen. 
 

(5) In Angelegenheiten, die frauenpolitische Be-
lange oder Fragen der Gleichstellung berühren, 
kann die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte 
über das Bezirksamt Vorlagen zur Kenntnisnahme 
in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen. 

Keine Änderung 

 (6) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte 
kann das Verwaltungsgericht anrufen, um geltend 
zu machen, dass die Dienststelle ihre Rechte aus 
diesem Gesetz verletzt hat. Die Anrufung hat auf-
schiebende Wirkung. Die Dienststelle trägt die der  
Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten hier-
durch entstehenden Kosten. 
 

Die Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten fordern seit langem ein Klage-
recht ein. Das hier normierte Klagerecht 
ist ein Kernstück der LGG-Reform. 

 (7) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten 
erarbeiten eine gesamtstädtische Gleichstellungs-
strategie mit festgelegten Zielen. Diese ist mit dem 
für Frauenpolitik zuständigen Mitglied des Senats 
abzustimmen 

neu 

   
 Abschnitt Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 

Beruf für Frauen und Männer 
Die nachfolgenden Regelungen ab 
§§ 28 ff. sind ein weiterer Kernbereich 
der LGG-Reform. Ziel und Zweck dieser 
Regelungen ist es, die Voraussetzungen 
zu schaffen, dass Erwerbs- und Sorge-
arbeit künftig gerecht verteilt werden 
kann.  

 § 28 Verpflichtete neu 
 Die Dienststelle ist verpflichtet, die Vereinbarkeit 

von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und Män-
ner zu fördern und geeignete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen vorzunehmen. 
Die Personalvertretung hat im Rahmen ihrer allge-
meinen Aufgaben auf die bessere Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf hinzuwirken. 
 

neu 

 § 29 Familien- und pflegegerechte Arbeitszeit neu 



 Die Dienststellen können auf Antrag über die glei-
tende Arbeitszeit hinaus eine familien- oder pflege-
gerechte Gestaltung der täglichen und wöchentli-
chen Arbeitszeit einräumen, wenn dies nachweislich 
zur Betreuung von mindestens einem Kind unter 18 
Jahren oder einer nach §  4 Absatz 1 SGB XI pfle-
gebedürftigen nahen angehörigen Person nach § 7 
Absatz 3 PflegeZG erforderlich ist und dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. Ist beabsichtigt, 
dem Antrag einer oder eines Beschäftigten nicht zu 
entsprechen, sind die Beschäftigtenvertretungen 
zu beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist von 
der Dienststelle schriftlich zu begründen. 
 

Neu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschäftigtenvertretungen (inkl. FrV 
und SchbV) 
 

 § 30 Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beur-
laubung zur Wahrnehmung von Familien- oder 
Pflegeaufgaben 

neu 

 (1) Die Dienststelle hat unter Einbeziehung der Be-
auftragten für Chancengleichheit für die Beschäftig-
ten in allen Bereichen, auch bei Stellen mit Vorge-
setzten- und Leitungsaufgaben, ein ausreichendes 
Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen zu schaffen, so-
weit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. Die Wahrnehmung 
von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben steht der 
Reduzierung der Arbeitszeit grundsätzlich nicht ent-
gegen. 
 

neu 

 (2) Im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten sol-
len die Dienststellen den Beschäftigten auch Telear-
beitsplätze anbieten. Diese sollen bevorzugt durch 
Beschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufgaben be-
setzt werden. 
 

neu 

 (3) Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beurlau-
bung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflege-
aufgaben dürfen sich nicht nachteilig auf den beruf-
lichen Werdegang, insbesondere auf die dienstliche 

neu 



Beurteilung, auswirken. Teilzeitbeschäftigten sind 
die gleichen beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten und 
Fortbildungschancen einzuräumen wie Vollzeitbe-
schäftigten. Entsprechendes gilt für Beschäftigte an 
Telearbeitsplätzen. Teilzeit, Telearbeit und Beurlau-
bung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflege-
arbeiten dürfen nicht dazu führen, dass den Be-
schäftigten geringerwertige Aufgaben übertragen 
werden. 
 

 (4) Die Dienststellen sind verpflichtet, Beschäftigte, 
die einen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung 
oder Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familien- 
oder Pflegeaufgaben stellen, ausdrücklich auf die 
allgemeinen beamten- und versorgungsrechtlichen, 
sozialversicherungs-, arbeits- und tarifrechtlichen 
Folgen hinzuweisen. 
 

neu 

 (5) Beabsichtigt die Dienststelle, dem Antrag einer 
oder eines Beschäftigten mit Familien- oder Pflege-
aufgaben auf Teilzeitbeschäftigung, Teilnahme an 
der Telearbeit oder Beurlaubung nicht zu entspre-
chen, ist die Beauftragte für Chancengleichheit zu 
beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist von der 
Dienststelle schriftlich zu begründen. 
 

neu 

 § 31 Wechsel zur Vollzeitbeschäftigung, berufli-
cher Wiedereinstieg 

neu 

 (1) Bei Vorliegen der gleichen Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung müssen im Rahmen der Be-
setzung von Vollzeitstellen vorrangig berücksichtigt 
werden: 
 
1. Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder Pflegeauf-
gaben, die eine Vollzeitbeschäftigung oder eine Er-
höhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit beantragen, 
sowie 
 

neu 



2. beurlaubte Beschäftigte, die während der Beur-
laubung Familien- oder Pflegeaufgaben wahrge-
nommen haben und eine vorzeitige Rückkehr aus 
der Beurlaubung beantragen. 
 

 (2) Die Dienststelle hat insbesondere den aus fami-
lien- oder pflegebedingten Gründen Beurlaubten 
durch geeignete Maßnahmen die Verbindung zum 
Beruf und den beruflichen Wiedereinstieg zu er-
leichtern. 
 

neu 

 (3) Beurlaubten soll in geeigneten Fällen Gelegen-
heit gegeben werden, Urlaubs- oder Krankheitsver-
tretungen wahrzunehmen. 
 

neu 

 (4) Beurlaubte sind auf Verlangen über Fortbil-
dungsmaßnahmen zu unterrichten. Eine Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen soll ihnen im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Plätze und der 
allgemeinen Grundsätze über die Auswahl der dafür 
in Frage kommenden Beschäftigten ermöglicht wer-
den. Ihnen sind auf Verlangen 
Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die den beruf-
lichen Wiedereinstieg erleichtern. § 13 findet ent-
sprechende Anwendung. 
 

neu 

 (5) Mit den Beurlaubten sind auf Antrag Beratungs-
gespräche zu führen, in denen sie über Einsatz-
möglichkeiten während und nach der Beurlaubung 
informiert werden. 
 

neu 

   
 Abschnitt 5 

Abschlussvorschriften 
 

neu 

§ 22 Verwaltungsvorschriften § 22 32 Verwaltungsvorschriften Redaktionelle Änderung 



 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erfor-
derlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das 
für Frauenpolitik zuständige Mitglied des Se-
nats. 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderli-
chen Verwaltungsvorschriften erlässt das für Frau-
enpolitik zuständige Mitglied des Senats. 

 

   
§ 23 Inkrafttreten § 23 33 Inkrafttreten Redaktionelle Änderung 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft. 
 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
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